
Zur tfion'1istischen Freiheitslehre
Von Ludger Oeing-Hanhoff, Münster/Weétf.

In den Bemühungen des Neuthomismus, die Philosophie des Aqui-
wieder erschließen, hat die thomistische Freiheitslehre 1m

Unterschied ZUr Metaphysik oder Erkenntnislehre verhältnısmäfßıig
wen1g Beachtung gefunden. 7 war lıegen darüber gediegene historische
Untersuchungen VOT W16e die VO  5 Lottin un: Wittmann!, aber
als größere systematische Interpretation, der CS ıcht 1Ur die Ent-
wicklung dieses Lehrstückes AaUS$S der Philosophie der Antıke un: des
Mittelalters, sondern VOT allem seine sachliche Bedeutung und um
seine 1mM Sınne der philosophia perenn1s bleibende Geltung geht, annn
INa  z 1Ur die allerdings grundlegenden Ausführungen Von Sertil-
langes NCNNCN, die reıilıch schon VOTL fast 50 Jahren erschienen sınd
In diese Lücke trıtt 1U  3 eine Arbeit VO  e} Siewerth3. Sie 111 zeıgen,
„dafß sıch dem subtilen Lehrbegriftf des hl 'L homas ber die Freiheit
in der SAaNzZCH Geschichte der Philosophie nıchts die Se1ite setzen

Laflße“ Das ISt eın hoher, WECNN auch eiıner geläufigen Würdigung des
„doctor communıs“ gemäaler Anspruch. Er annn 1er nıcht überprüft
werden. Vielmehr 1St Absicht dieser Studie, ber den Stand der urch-
dringung und Anei1gnung der thomistischen Freiheitslehre berichten
und dabel auf einıg€ wiıchtige Punkte der Freiheitsproblematik des
AGcquınnaten hinzuweisen, die bisher 2uUm gebührend berücksichtigt
wurden. Zu diesem Z weck wırd ach einem kritischen Reterat der Sıe-
werthschen Arbeit (I) eıne das Freiheitsproblem weıter enttaltende
T’homas-Interpretation gegeben (IL), deren Ergebnisse abschließend
zusgmmenzuf assen sınd

Das nNeEUESTE Werk ZUEE thomistischen Freiheitslehre, anhand dessen
der Stand der Forschung dargelegt werden soll, 1St in ’der Kritik die
vielleicht tiefste Untersuchung ZUrr Metaphysiık der Freiheit SENANNT
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worden *. Tatsächlich 1St. Rang und Bedeutung der Arbeit VO  5 den
ersten Seiten unverkennbar. Siewerth bestimmt hıer, ach einem
UÜberblick ber die veschichtliche Entwicklung des Freiheitsproblems,
treftend den Ansatz der thomıistischen Freiheitslehre. Es geht 'Thomas
nıcht csechr eiıne ausgebreitete Deskription der Phänomene freıen
ollens enn die Philosophie annn nıcht 1m Vorteld problemlosen
Aufweıisens verharren wollen (11) als vielmehr eın spekulatıves
Ergründen des W esens menschlicher Freiheit. Das 1St 1Ur iın einer die
Metaphysik voraussetzenden „ontologischen Methode“ (11) erre1-
chen, indem VO  5 den allgemeınen Bestimmungen des aut Gott als Ur“
sache bezogenen Seienden her die Willenstreiheit AaUS ıhren S1E ermOg-
liıchenden Gründen enttfaltet un erhellt wird Solche metaphysiısch
aNgESELTZLE Freiheitslehre tührt aber keineswegs VO  «]} den Phänomenen
WCS) erschlie(ßt S1C vielmehr ursprünglıch, VO ıhrem etzten Ur-
SPIUNG, dem Se1in, her Nur der ontologisch erhellte Blick 1St echt
philosophischer „Erfahrung“ befähigt, und betont Recht, da{fß
dem thomistischen Denken be1 der metaphysıschen Problembehand-
lung durchaus auch eıne bewundernswerte „phänomenologische Sattı-
gung  e (17) eıgnet®.

Nach dem Autweis der Freiheit ihre die Grundlagen menschlichen Lebens auf-
ebende eugnung oilt als „POSIt10 philosophiae extranea“ enttaltet Thomas
gemäß dem beschriebenen Ansatz die Freiheitsproblematik VO naturhatten tre-
ben her, das jegliches Wirken ermöglıcht und tragt, selbst ber aus dem Wesen eiınes
jeden endlichen Seienden notwendig ertolgt. Solche Zurückführung allen Wirkens
aut den 1n seinem eın unbezüglıchen Substanzgrund esteht 1n charfem (Gegensatz
ZU modernen Denken, das 1n Entsprechung ZU naturwissenschaftlichen Lehr-
begriff eines notwendıgen funktionalen Zusammenhanges aller Naturphänomene
jedes Geschehen aut eın früheres zurücktühren wiıll, autf das CS „nach eıner Regel
tolgt“ (Kant) Unter dieser Voraussetzung einer allseıtig und wechselseitig deter-
mıinijerten Natur wird die Frage ach der Freiheıit ausweglosen Problem des
„Indeterminısmus“.

Demgegenüber betont e da{fß 99  1e Substanz“, 1n iıhrem Se1n „zureichender
1St (21), zeıigtGrund alles Wirkens“, „nıcht autflösbar iın Wirkzusammenhänge“

den 1n der neuzeıtlichen Konzeption beschlossenen „radıkalen Widerspruch“ (20)
auf und stellt diese „Auflösung aller Wirkgründe 1ın funktionale Relativität“ als
Erbe des Ratıonalısmus Descartes’ heraus, „der das Sein der Natur I ihrer
Berechenbarkeit MIt ıhrer allbestimmten Quantität gleichsetzte“ (22)

Man annn die Bedeutung dieser 1n der euzeıt sıch vollziehenden
Auflösung des Substanzbegriftes aum übertreiben, ennn CS

scheıint aut der Hand lıegen, da{ß auch die VO  } Hegel bis Heidegger
„Rarement, peut-etre meme jamaıs, 1a metaphysıque de 1a ıberte na d  1 trali-

tee WE plus de profondeur“: Janssen, EphI’hLov 31 (1955) 465
Dıiıeser Ansatz un seine Bedeutung wird verkannt 1in der stellenweise unzurei-

henden un: unrichtigen Darstellung der thomistischen Freiheitslehre durch Auer,
Die menschliche Willensfreiheit 1m Lehrsystem des "Thomas VO  3 Aquın und Johan-
Nes Duns SCOtus, München 1938
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behauptete 1AbsoluteCdes Se1ins 1er ıhre Wurzel hat
SO wırd INan VO Boden der klassischen Metaphysık AUsSs LLUEFE
stımmn können, CS als „erschütternd“ bezeichnet, „WI1e das
moderne Denken durch diese Chimäre (eines tunktionalen, absolut
relatiıonalen Wirkzusammenhanges) gQENAFFT und bis zur ‚Gottlosigkeit‘
beirrt wurde“ (118

Be1 Anerkennung der Substanz als Grund des Wırkens ISt hıngegen verständ-
lich, da: Ihomas ZUr Erhellung uch der freien Tätigkeit VO! naturhaften tre-
ben ausgeht, das AaUS dem substantialen Wesensgrund des Menschen erfolgt. Wıe
nämlıch „die Natur Grundlage des Wıllens ist, mu{fß auch das naturhaft gewollte
Gut tür alles das, Was erstrebt werden kann, Ausgang un Grundlage bedeuten“
(25; Thomas, De YVGIx Z Was ber der Wiılle iın naturhafter Neıigung erstrebt,
1St. das in einer ebentalls naturhaften Erkenntnis (40) oftenbare Gute 1 allgeme1-
NCN, dem sıch der W ılle als „letztem Ziel“ der als „Glückseligkeit“ notwendig
ne1gt.

Das naturhafte Streben des Wıiıllens Z.U) Guten überhaupt 1STt ermöglichender
Grund der Freiheıt, weıl als innere, jedes Wollen durchwaltende un: tragende
Neıigung „Freiheit VO Zwang“ un „Freiheit als Spontaneıtät“ bedeutet un: VOTL
allem weıl durch die „Selbsterkräftigung“ des Wıllens ZU Guten 1im allgemeinen
iıhn nıcht 1NUur das Gute biındet, da{fß uch Z.U Bösen „NUur dem Schein
des Guten“ (31) hiınstreben kann, sondern iıh: auch kraft der SpONtanen Gewilltheit
un Entschlossenheit ZU allgemeinen un unbegrenzten Guten entschränkt ZUr
„Freiheit der Indiferenz“ gegenüber allen endlichen Gegebenheıiten.

Di1e Indıfferenz, als möglıches Verhalten aut Entgegengesetztes hın „ Wesenszug
jeder Freiheit“ (28), ISt nıcht primär ein „psychologisches, sondern ein ontologisches
Problem“ (27) Wenn näamlıch Thomas die Indifterenz des Wıllens hınsichtlich
seiner Gegenstände, kte und 1m Hınblick aut die Ordnung zu Ziel (28) darin
begründet sıeht, da{fß die auf das unbeschränkte bonum COMIMMUNE un! damıt implı-
ıte auf Gott gehende orıgınäre Neigung des Wıllens jenseıts aller endlıchen Güter
dUuSSCSPANNT 1STt und deshalb Von keinem endliıchen, partiıkulären Gut mehr fOrt-
gerissen werden kann, dann ze1gt sıch als etzter rund der Indifterenz dıe In-
kommensurabilität des Endlichen un Unendlichen, zwischen denen WEBC 5  D
unendlichen Abstandes keine eindeutig me{(bare un!: festlegbare Zuordnung 1Dt.
Deshalb 1st die Indifterenz Wesensnotwendigkeit eines jeden Vıllens, „1N dem
Unendliches un Endliches geeint sind“ (28). Siıe ist, Ww1e diese ontologische Be-
gründung ze1gt, nıcht 1m 1nnn eiınes „Determinismus der Beweggründe“ alleın durch
ıne noch klare Erkenntnis aufhebbar.

Die amıt aufgewiesene Indifterenz des Wıillens 1St. ZW AAar eine Be-
dingung der VWahlfreiheıit, ıcht aber schon ıhr Wesen. Selbstverständ-
ıch 1St näimli;ch der treıie Akt ıcht mehr unentschieden, sondern be-
stimmt als diese oder jene Entscheidung. Er ISt jedoch freı vollzogen,
insotern der Handelnde siıch selbst A4US der Vielheit wählbarer Mög-lichkeiten einer bestimmt un 1n solcher Autodetermination „Ur-
sache seiner selbst“ 1m Handeln wırd, W 4As "Thomas mıt Berufung auf
Arıstoteles als Wesen der Freiheit ansıeht. Wie ist solche Selbstbestim-
Mung möglıch?

T’homas, der diese rage zume1st getrenNnNt VO  3 der ach der Indif-
ferenz des Willens behandelt .(SO ın den beiden Summen und in De
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Ludger Oeing-Hanhoffe  6  Ludgef Oging-Hä.nhoff  verweist dazu in einem schlichten Gedankengang auf die  veritate),  verschiedenen Arten von Bewegunge  n und Handlungen, wie sie sich  n, bei  Tieren und beim Menschen fin-  bei den unbelebten Naturdinge:  der sich als hart zeigt (auch das-ist ja  den: Während der Stein fällt o  weil er materie  Ile Substanz und Stein ist, kafın  eine qualitas activa),  etwa.die Flucht des Sch  afes vor dem Wolf nicht mehr als unmittelbare  chen werden; denn das Schaf  Folge und Außerung seines Wesens anges  sondern weil es den Wolf  flicht nicht nur auf Grund seines Wesens,  bemerkt hat und in seiner „naturhaften Wähnungs  kraft“ ihn als Feind  „Urteil“ ist  „beurteilt  « Dieses das Handeln des Tieres vermittelnde  aber instinktiv,es gründet nicht  in einer Überlegung, sondern in seinem  Wesensfolge gebunden. Auch mensch-  Wesen und ist so als naturhafte  liches Handeln ist durch ein Urteil er  möglicht: Ich kaufe dieses Buch,  d angemessen für mich beurteile. Die-  weil ich seinen Erwerb als gut un  e Urteil ist mir nicht naturhaft ein-  ses die Entscheidung vermittelnd  sondern ich bilde mir ein.  Urteil über das von mir zu Tuende  gegeben,  kraft einer Überlegung, in  der ich dieses Eınze.  ]gut an dem von mir im-  mer schon gewollten Guten  überhaupt messen kann. Weil ich mir  selbst mein Urteil bilde, das si  ch bei allen partikulären‘ Gegebenheiten  vom Urteilsmaß und’Strebegrund des  allgemeinen Guten her nicht not-  Willen festgelegt werden muß;  N  wendig ergibt, so daß es letztlich vom  weil ich dieses mir bewußte Urteil wiederum  vom allgemeinen Ziel her  Macht habe: deshalb bin  beurteilen kann und es auch damit in meiner  daher ist der Mensch  ich völlig Herr meines prakti  schen Urteils,  De ver. 24, 1) und somit auch in echter  „causa sui 1psius in judicando“ (  Selbstbestimmung Herr seines konkr:  eten Willensaktes, denn „das, des-  ist_auch selbst in unserer Macht“  sen Prinzip in unserer Macht steht,  (In libr. Ethic. IIT, 11, 502).  Diesen thomistischen Grun  dgedanken über die Freiheit als „liberum  S. in tiefen und eindringenden  arbitrium“ entfaltet un  d interpretiert  Untersuchungen, die bisher kaum  beachtete Lehrstücke des Aquinaten  tbar zu machen ver-  für die systematische Erhellung des Problems fruch  stehen. We  nn „die Wurzel der Freiheit als Träge  r der Wille, als Ur-  d sich demgemäß  sache aber d  er Verstand ist“ (S.theol. I II, 17,1,2) un  d zur Selbstbestimmung  der Geist nur erkennend zum Selbstbesitz un  die Darstellung des wissenden In-  sid1—  ermächtigt, dann ist' vor allem  selbst-Seins des Geistes der Interpretati  on aufgegeben.  habituellen,  Dazu zieht S, die’in De v  eritate 10, 8.vorgetragene Lehre von der  jeder. Abstraktion vorausliegenden „subs  tantiellen Selbsterkenntnis“ des Geistes  heran (36f.), welche die Seele befähigt,  bei jedem beli  ebigen Erkenntnisakt „in  höchster Selbstgewißheit“ auch zu erfassen, „  daß sie ist  “ Diese ganz august  inisch  er Seele ist von Thomas später nicht  anmutende These von der Selbstgegenwart d  der Texte zeigen könnte (die S. frei-  aufgegeben worden, wie eine genaue Analyse  blem von größter Wichtigkeit,  lich nicht gibt); sie ift ‚aber für das _Freiheitspro  164verweıst A2ZUu in einem schlichten Gedankengang auft dıeveritate),
verschiedenen Arten Von ewegunge un Handlungen, W16e s1e sich

1, be1 L1ıeren und e1mM. Menschen Ain-be1 den unbelebten Naturdinge
der siıch als art zeigt auch das -1st Jaden Während der Stein fällt

weıl materıelle Substanz und Stein 1St, anneine qualitas actıva),
eLWa die Flucht des aAtfes VOL dem Wolt nıcht mehr als unmittelbare

ehen werden; enn das SchatFolge un Außerung se1nes W eesens aNnSZCS
sondern weıl CS den Woltflieht nıcht NUr auf Grund se1nes Wesens,;

bemerkt hat und in seiner „naturhaften ahnungskraft“ ıh: als Feind
„Urteil“ 1SE„beurteiltc Dieses das Handeln des Tıeres vermittelnde

aber instinktiv, €s gründet ıcht in einer Überlegung, sondern in seınem
Wesensfolge xebunden. uch mensch-

6CSCI1L un! 1STt als naturhafte
liıches Handeln ISt durch eın Urteıil Cmöglicht: Ich kaufe dieses Buch,

ang’emessen für miıch beurteıile. Die-weil ıch seiınen Erwerb als zut
Urteil 1STt. mMI1r nıcht naturhaft e1N-

SCS die Entscheidung vermittelnd
sondern ıch bilde M1r ein Urteil ber das VQ}  a mM1r Tuendegegeben,

kraft eıner Überlegung, 1in der ıch dieses FEınzelgut dem VO  ; m1r 1M-

inNner schon vewollten Guten überhaupt meSssecIl anı Weıl iıch mır

selbst meın Urteil bilde, das S1ch be1 allen partikulären Gegebenheiten
vom Urteilsmafß und’Strebegrund des allgemeınen Guten her nıcht NOLT-

W ıllen festgelegt werden mufßwendig ergibt, da{fß 65 etztlich VO

weıl ıch dieses mır bewulßlte Urteil wiederum VO allgemeinen Ziel her
Macht habe deshalb bınbeurteilen annn un ON auch damıt in meıner

daher 1St der Menschıch völlig Herr meines praktıschen Urteıils,;
De ver 24, 1) un sOomıt auch in echter

„Causa SUl1 1PS1US 1n iudicando“
Selbstbestimmung Herr se1ineSs konkreten Willensaktes, enn „das; des-

1St auch selbst in unsereIi Macht“
SCI1L Prinzıp in unSserecr Macht steht,
(In ıbr Ethic I1L, M 502)

Dıresen thomistischen Grundgedanken ber die Freiheit als „liberum
in tieten un eindringendenarbitrium“ entfaltet interpretiert

Untersuchungen, die bisher 21Um beachtete Lehrstücke des Aquıinaten
tbar machen\tür die systematische Erhellung des Problems fruch

stehen. VWe ACHE Wurzel der Freiheit als Träge der VWille, als Ur-
sıch demgemäßache aber GE Verstand 1St  « (S.theol. HE 1/ IL

ZU Selbstbestimmungder Geist NUur erkennend ZUuU Selbstbesitz
die Darstellung des wissenden In-sich-ermächtigt, ann ISt VOL allem

selbst-Seıins des e1istes der Interpretati aufgegeben.
habituellen,

Dazu zieht die in De erıtate 10, 83.vorgetragene Lehre VO!  e der

jeder Abstraktion vorausliegenden „subsrantiellen Selbsterkenntnis“ des eistes
heran (36 welche die Seele befähigt, be1 jedem beliebıgen Erkenntnisakt „1N
höchster Selbstgewißheit“ auch erfassen, dafß s1e 1St« Diese ganz augustinısch

Seele 1st VOomn Thomas spater nıchtanmutende hese VO der Selbstgegenwart
der Texte zeıgen könnte die treı-

aufgegeben worden, WI1e eıne BENAUC Analyse
blem VO':  3 srößter Wichtigkeit,lich nıcht o1bt); s1e ISt aber für das _Freiheitspro
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„Wénn erkennen oilt, W 1€ dıe kte des VWıllens, ja sämtliche inneren Tätıg-
keıten 1m unmittelbaren Selbstbesitz der Seele stehen“ (36) Denn dıe Selbst-
gegebenheit des Ge1stes schlie{ßt auch eine intultIve, nıcht durch die Sınne vermit-
telte Offenbarkeit der Willensakte ein (vgl De malo 6’ 18), waS Grund der Mög-
liıchkeit des Selbstbesitzes un der Selbstbestimmung ISt.

Die Rückkehr des e1istes sıch celbst erschöpft sich in der ontologisch
noch unerhellten Selbstgegenwart der Seele Er ISt auch sıch selbst aufgelichtet
durch dıe naturhafte Erkenntnis der ersten Prinzıpien, in denen ıne „confusa
cCognıt10 omnıum“ (De V“ 18, besitzt und damıt seine „innere Weıte un Unend-
ıchkeıit“ SOWI1e seine „Urvollendung 1in der Wahrheıit“ erkennt (38 RX Zum reflek-
tierten Selbstbesitz des e1istes gehört terner das praktische Grundwissen der
Synderesıis, ın dem iıhm MIt dem Guten 1 allgemeınen se1in Strebensziel und ein
absoluter Maßgrund jeden sittliıchen Urteıils naturha: eingegeben IST. (39 E N ımmt
InNnan endlich noch hinzu, da: der Geil1st durch die 1n den Prinzipien unenttaltet eNt-

haltene Gotteserkenntnis auch sıch selbst tieter ertafßt, nıcht 1Ur W 1ıe 1St, söndern
auch W 1e se1ın soll (42), dann erschlie{ßt sıch 1ım vollen Ausmafß die Selbstmächtig-
keit des VO Ursprung her seiner selbst und seınes Zieles versicherten und miıt
absoluten Ma((stäben ausgestatteten Geıistes.

In dieser Helle unmittelbarer Selbstgegebenheit 1St der Geist ursprünglich
seiner Glückseligkeıt, ZU) Guten überhaupt und implicıte Gott gewillt, da{ß CI,
1n seiner umtassenden Entschlossenheit „jJeder einzelnen Handlung irgendwiıe VOI-

weg (49), die besonderen aut partıkuläre Güter gehenden Wollungen „AdUus dem
Abgrund seines allgemeinen Gene1gt- un Gewilltseins“ kann Der .Bogen
VO allgemeınen ZU) besonderen Gut wiıird 1n der „Beratschlagung”
der „Erwägung“ (68f welche die Wahl, die Entscheidung und Zustimmung
reılich 11UL vorbereıten. Denn die VO!] Verstand damıt vorgestellten kontingenten
Guüuter und Ziele beeindrucken WAar den Wıllen in ıhrer finalen,; nıcht effizienten
Ursächlichkeıit, ber das kannn Jediglich als „eine einleitende Vorpragung und Zu-
richtung der Wirkbahn“ aufgefaßt werden. Zur ahl als der „letzten Annahme“
bewegt sıch der W ılle jedoch 1Ur A4US sıch elbst, wobe1ı dann durch das 1 Ver-
stand vorgestellte Gut tormal gepragt un! besondert wiırd, da{fß die Wahl als
eine „Vermählung“ VO'  an Denken und Wollen erscheint, wW16€e S1Ee Ja auch schon . von
Aristoteles als Akt der „begehrenden ernunft“ oder „wahrer“ als Akt des mVE

nünftigen Wıllens“ bezeichnet wurde

Damıt hat implicite die auch VOU  - den Texten her schwiıer1ge Frage beant-
WOTCTET, ob der Wiılle dem praktischen Urteil mi1t Notwendigkeıt olge oder nıcht
vgl SE Kalıba, Die Transzendenz des VWıllens, Endingen 1936 8—22, ı. Gar-
deıl, Art. Election, DietThCath 2742—2256) Hıer 1sSt unterscheiden: Eın
uch noch eindringlich VO Verstande vorgestelltes Einzelgut hat V.OINl sıch AUS

ıcht den Willensakt ZUEP notwendiıgen Folge, da die Finalursache den Wıllen nıe
obwohl S1Ce ıhm als bonum universale, dem derwırksam Tätigkeit bewegt, die „artlıche“Wılle kraft göttlicher ewegung naturhaft-notwendig vewillt iSt,

Prägung auferlegen kann vgl De malo Deshalb Sagt Thomas: Quantumcum-
que ratıo NUumn alterı praefert, nondum eSst 1I1UIL alterı praeacceptatum ad OpCran-
dum, voluntas 1ninetüur in magıs QqUam in alıud 110  S en1m voluntas
de necessıitate sequıtur ratıonem (De ver. 15 1ıbt sıch ber der W ılle in das eın

nden Durchtormung hıneın, dannbonum particulare vorstellende Urteil ZUTE 1N1
das in Sldl seiende Gute gerichtetetolgt daraus notwendig der artlıch gepragte,

besondere Willensakt, der als vernünftiger illensakt: will dieses Buch kaufen,
auch das Urteil enthält: Der Erwerb dieses Buches 1St hıer un! Jetzt für mich

ZULt un: aANZCMESSCH. Dieses „letzte praktische Urteil; das durch nıchts anderes
als durch den Willen das letzte ıst, hat Iso den besonderen Willensakt Z Folge,
insofern dessen iıhn spezifizierende Formalursache 1St. Unter dieser Hiınsıcht kann

Thomas erklären: Appetitus nım cognıt1ıonem sequitur . . iudıcıum de hoc Par-
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Miırt diesem Aufweis des Wesens und der ermöglichenden Bedingun-

gCnh menschlicher Wahltfreiheit 1STt. ZW Arl die Mıtte, aber och nıcht das
Ganze der thomistischen Freiheitslehre in den Blick gekommen. Daher
mMussen die welteren VO  w} behandelten Problemkreise och wen1g-

uUurz skizziert werden, bevor die rage xestellt werden kann,
wW1€e weıt damıiıt dıie thomistische Freiheitsiehre wıedererschlossen ISt.

Wenn die Frage nach der Freiheıit nıcht LLULXL eın „Aktproblem“ Hartmann)
1st, sondern zugleich die Frage nach den ermögliıchenden Gründen, dann ist A —-

umgäneglıch, auft das Problem der Seelenvermögen einzugehen, zumal die Wahl
Vernunft und W illen angehört. S0 o1bt einen Überblick ber die thomistische
Lehre VO  S den Vermögen (52—59), die nach theol 1, /7,; 6t AUuUSs der Seele und
auseinander resultieren unı! sıch gegenseit1g durchdringen. Vorzüglich wıird die sıch

der Scheidung der Vermögen erhaltende Eıinheit und Ganzheit des Subjektes
herausgearbeitet. Wenn hingegen dıe Scheidung der Vermögen nıcht NUur als
Seinsminderung, sondern DOSItELV als „Nachbildung der göttliıchen Dreieinheit“ Verl-
estehen will, WIr iNAan ıhm 1m Hınblick auf die damıt vorausgeseTtZte Trinıtätslehre
kaum folgen können, da keineswegs „theologisch unausweichlıch ISt;, da{iß Gottes
geoffenbarte Freiheit in der personalen Diferenz wurzelt“ (57) Ist hiıer der für die
Trinitätslehre grundlegende AtZz genügend beachtet, da{fß in Gott „Omnı1a SUNT uNnum,
ubı NO  ; obvıat relatıonıs opposiıt10” ? * Weıterer Klärung bedürfte auch das Ursach-
verhältnis der. Vermögen iıhrem Akt. sieht klar die Bedeutung der tormalen
Kausalıtät beim Entspringen der Akte, ber 1ın welchem Sınn können dann die
Vermögen neben der Substanz als efficiens ihrer kte auch noch als
„Causae efficientes“ (58) der Tätigkeiten ANSESCETZL werden?

Im Zusammenhang miıt der Frage nach den Vermögen geht 1n einem wichtigen
Exkurs auch auf das Rangverhältnis VOI Vernunft nd Wille ein_Neben
dem vielberufenen Primat der Vernunft VOTL dem Wıllen S1D bei Thomas vVon

eindringlıch herausgestellte Aussagen ber den Vorrang des Wiıllens, der durch
seiıne treie Herrschaftsmacht und se1nNne „tiefere Transzendenz“ aut das Wirkliche
hın die Vernunft übertrifit. Man kann zustımmen, da{i damıt mehr als eine LUr

„relatıve Auszeichnung“ des VWıllens gegeben ISE. Da{iß ber der ontologischen
Unterordnung des W ıllens die Vernunft eınen kritischen Lehrpunkt des Tho-
mM1smMUuUSs sieht (56, 76, 124), scheint sıch VOr allem auf die thomistische Interpretation
der beseligenden Gottesschau beziehen. In der Tat sınd die diesbezüglichen Dar-
legungen der Summa Theologiae die siıch l1er ausschließlich hält e1nN-
se1t1g „intellektualistisch“, dafß dem Wıllen €e1n Raum eigener Tätigkeit VeLr-
bleiben scheint. Dem stehen -aber andere Aussagen des Aquıinaten Dennoch
1St wohl unbestreitbar, dafß WIr heute eindringlıcher, als Thomas CiunNn konnte, das

ticuları operabilı, NUNC, NUNg Ua OteSst PESSC contrarıum appetitui (De er 24,
Zu dem wichtigen Problem der Ursächlichkeit der „Motive“, die 1in der moder-

Nnen Philosophie oft als effiziente Kausalıtät miıifl$verstan wurde, vgl . Most,
Die Determinanten des seelis  en Lebens, Breslau 1939; un! Trapp, Selbst-
bestimmung und Motivbezogenheit 1mM Akt des freien Willens, Schol 28 (1953)
526

Dieses Bedenken yılt VOT! allem dem „Entwurf einer trinıtarıschen Ontologije“
hıer verweilst.

VO!  e C1l.Kalıba, Die Welt als Gleichnis des drejeinıgen Gottes, alzburg 1952, worauft

Vgl Sent. 49, n 37 sol rationabiles CrEALUrAaEe Deum 1psum assequı
POSSUNL PCT cognıtionem A410DOTEeIN in qua Assecutione beatıtudo CONMN-
S1StIEt. Sent. 1, 1, in Vis1o0ne fit) quaedam penetratıo DPCI AI OTEM. Vgl
auch die Darstellung beatitudo bei Wıttmann, A, . OS
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personale Moment der Gottesschau herausstellen mussen; enn S1Ie ISt eben nıcht NUur
un: ZUuUerst als theoretisches Erkennen die „beste Tätigkeit des Menschen“, WIie Tho-

Mit Arıstoteles SagtT, sondern VOTr allem die Erfüllung des personalen Liebes-
bezuges VO Gott und Mensch un als solche „liebender Miıtvollzug des yöttlichen
Lebens“ be1 dem, kraft der Informierung des Geistes durch Gott se.  LE Er-
kennen un: Lieben wohl nıcht mehr SIn Wwe1ı konkurrierende Tätigkeiten 2USE1N-
anderfallen“, sondern „ZUu einem einzigen Akt lıebender Schau“ werden

Nach einer Darstellung des sinnlıchen Strebens un:! se1nes Verhältnisses zZzu
Wıllen (77—87) erortert des weıteren dem Tiıtel „Die Freiheit ZU)| Bösen  «
die Frage nach der Möglıchkeit und eNes1Ss des Bösen VO Menschen her. Dazu
wırd 1mM Anschlufß De malo dargelegt, W1e dem Undurchdringlichen un
Undurchme(ßbaren der partıkulären Handlung, die oft autf sıch sittlıch Indife-
renftfes geht, ein Abfall VONn der Ordnung der Vernun# un damıt das Böse als pr1-
Vatıo ONnı hervorgehen kann. Dieses zunächst in Schwäche oder Unwissenheit Srun-
dende Versagen kann dann kraft einer Gewöhnung und eines ZUF Natur
werdenden Habitus dazu führen, dafß der W ılle unmittelbar alles sittliche
Bedenken das seinem unwandelbaren Grund ungemäfße endliche Gut wählt und
ZUS Bosheit sündıgt (99

Das Schlußkapitel endlich 1ST dem 1Ns Mysterium führenden Problem der V  —
lıchen Zulassung des Bösen gew1ıdmet 2—116). Besonders hervorzuheben sind
1er die Ausführungen ber das gyöttliche Vorauswissen und ber das Mitwirken
CGottes bei den freien Handlungen. Diesem Problem geht auch eın „ T homısmus
und Molinismus“ betitelter Exkurs nach 31—154), 1n dem der 1n diesen Schul-
richtungen ausgetragene Gegensatz als „ontologisch unecht“ bezei  nNnet WIr: Denn
1n „beiden Fällen“ lıege „eine yerahrdende rationale Vereinseitigung und Auf-
lösung eines Ganzen“ VOlL, welche die Lehre des Thomas verdunkele, „da{ß die
freie Handlung als N aus Gott und als I1 ZAZUsSs dem Menschen hervorgeht“

Näher daraut einzugehen TST recht ber eine detaillierte Stellungnahme
27 ISt angesichts der außerst schwierigen Probleme hier selbstverständlich —

möglıch
Nach der systematischen Darstellung der thomistischen Freiheitslehre in einer

yroßangelegten „Einführung“, die mMLt ıhren ber 126 Seiten mehr iıne Monographie
als ıne übliche Einleitung ISt, bringt die Quaestio ARN De malo und 1n Auswahl
die Quaestiones 2 9 24, 25 un: Aaus De verıtate Z.U) Abdruck. Eıne beigegebene
deutsche Übersetzung dieser Texte STAamMmt Von Pl Wehbrink. Dazu noch folgende
Bemerkungen: Der gebotene ext 1St ein eintacher Abdruck der vorhandenen Aus-
yaben, da die VOIN der Leonina-Kommission vorbereitete kritische Edition noch ausSs-
steht. Die zugrunde velegte Ausgabe wırd nıcht angegeben. Wahrscheinlich handelt
CS sıch die Marıett1i-Ausgabe, denn die 1n iıhr enthaltenen Druckfehler werden
übernommen: Oftensichtlich mu{ nämlich 202, \ OWV! „IMOVC-
tur  n un: 259, (D 11a „non“ heißen uch SONST en siıch 1Mm Text
WIe 1n der Einführung viele Druckfehler, da: ine Liste der Errata dem
übrigen vorzüglich ausgestatteten Werk hätte beigegeben werden mussen. Die Über-
selzung CIINAS den, der mMit der Sprache des Thomas nı ist, 1 all-
emeınen ZUu! Z Text tühren und erfüllt ıhren weck Über Einzelheiten
aßt sıch bei Übersetzungen tast immer streiten. Daraut se1 1er verzichtet. Zu Ver-

merken sind ber folgende offenkundige Fehler beatitudo dart 152 und 156
nıcht „ewıge Seligkeit“ übersetzt werden, da sıch die „telicitas generalı“
(De VK Z  9 andelt, W1€E uch die Einführung ausdrücklich bemerkt (27)3 1 -
tenti0 kann 157 nıcht miıt „Gedanke“ wiedergegeben werden; DF Z 22 wiırd
mehrmals necessitas mit „Zwang“ MIt „Notwendigkeit“ übersetzt, un: endlich
werden 230 die politischen Tugenden (vırtutes) politischen Kräften (vıres)

ute
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hne Z weite] übertrifit C Interpretation der thomıistischen re1-
heitslehre die bisherigen Darstellungen durch die tiefe Durchdringung
und erhellende Klärung der behandelten Probleme Da terner Aaus

dem Gesamtwerk des Aquıinaten manches vernachlässıgte Lehr-
stück die systematische Entfaltung einbezieht konnte MI dem A4US-

£äöhrlichen Reftferat dieses Werkes der heutige Stand der Forschung
dargelegt werden. In welche Rıchtung haben ohl künftige Bemühun-
SCH die Freiheitslehre des H Thomas I vehen?

I1

Als Leitfaden für die Beantwortung dieser rage nach W C1-

Entfaltung un Vertiefung der thomistischen Freiheitslehre annn
der 1NnwWwels auf C1NC grofßartige reite Zusammenfassung SC1INECET re1-
heitslehre dıenen, die LThomas den K2O=S7 2 vertaßten Quaestiones
disputatae de malo, Quaesti0 16 zibt Da{fs dieser die Freiheit (GOf=
LES des Engels un des Menschen konfrontierende Artikel den VOI -

lıegenden Monographien ıcht berücksichtigt wird 1ST recht VCITWUN-

derlich. Es eröftnet sıch damıt 1ber für die thomistische Freiheitslehre
C1MN ebenso eCILES WI1e6 schwier1ges Problemfeld, 2790 folgendenur-
liıch nıcht durchleuchtet un durchmessen, sondern NUur groben
Umrissen abgesteckt werden An

Unser Artikel steht ı Rahmen der Dämonologie un die Titelfrage, ob
der gefallene Geist sıch nıcht kraft se1iNner Freiheıit wıeder Z Guten wenden
könne. Diese Frage ordert e1iNe Bestimmung des Wesens und der Macht des ıbe-
TÜ arbitrium. Zur Wahltreiheit gehört unabdingbar, WI1C IThomas zunächst fest-
stellt; da{flß Verschiedenes erwählt werden kann Diese Verschiedenheit des Wähl-
baren kann reı Gesichtspunkten enttaltet werden Erstens un! das ISE dıie
Grundstruktur jeder Wahltreiheit können verschiedene Dıinge VO vernünftigen
Wollen auf C 1e] hingeordnet werden, wobei dieses eille Ziel, das jedem ‚Wesen
naturgemäß zukommt, IN naturhafter Notwendigkeit erstrebt wiırd, nıcht ber die
verschiedenen auf dieses 1e] hingeordneten Miıttel. So 111 Gott notwendig
*unendliıche Gutheıit, ihre Mitteilung 1ese oder ıJENEC Geschöpfe erfolgt hıngegen
wahlfreı Ebenso erstreben Mensch und Engel notwendig iıhre beatiıtudo, nıcht NOL-

wendıig ber alles das, W as darauf hinzuordnen 1ı1IST. 7ayeitens IST die Verschiedenheit
des Wählbaren L betrachten nach dem Unterschied VO Gut un: Böse. Diese Ver-
schiedenheit gehört jedoch nıcht siıch un wesenna: Z.U) Vermögen der Wahl-
treiheit. Der W ılle 1ST nämlich ursprünglich auf das Gute hingeordnet, weshalb
BOöses 1Ur dem Schein des Guten vewollt WIrd. Also ı1ST ein auf Böses yehendes
Wollen durch Ce1M alsches praktisches Urteinl un: damit durch C111 Versagen der
Erkenntniskraft vermittelt (was hinwıederum eım indifterenten, VO: Wiıllen ab-
.hängigen praktischen Urteıil i Wiıllen begründet iIST, W1C nach den bisherigen Aus-
Iührungen klar 1st) Eın Versagen irgendeımnes Vermögens vehört jedoch nıcht
dessen VWesen, WIC nıcht ı Wesen der Sehktaft lıegt, da jemand unscharf: sieht.
Folglich kann zuch Wahlfreiheit geben, die hne möglıches Versagen auf das (sute
geht. Das 1STt bei OTtt un! be1 den Seligen der Fall Drıittens o1bt C111 Verschie-
enheit der Wahltreiheit hınsıchtlich des Wechsels des Wıllens, der darın besteht,
daß jemand dasselbe tür dieselbe Zeıt will und ann ıcht will eNtTt-
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schlossen ISt, Mönch werden 11I1d dann wiederum nıcht wiıllens 1St, werden.
Au das 1St *üur die Wahlfreiheit nıicht wesentlich, sondern beiläufig gemäls der
Bedingung eiıner veränderlichen Natur; denn ware Gott, der alle Dınge un
Geschehnisse dieser Welt-ın seiner unwandelbaren Ewigkeit wiıll, nıcht 1mM eigent-
lıchen ınn wahlfreı. Beım Menschen 1ISt diese Wandelbarkeit der Entscheidung
ınnerlich begründet 1n der Diskursivität des Erkennens, das Neues, vorher
nıcht Bekanntes erfassen kann, und VO: Wıllen her in seiner Beeinflußbarkeit durch
wechselnde Leidenschaften der Wirkbereitschaften abitus), dıe als Zzut
un! konvenıent beurteılen lassen, bei anderer Disposıtion des Handelnden nıcht
als solches angesehen würde. Diese Gründe entfallen e1ım Engel nach seiner ersten
Wahl Denn eın reiner Gelist hat kraft seiıner intuıtıven Erkenntnis ımmer schon
Kenntnıis Von allem, W 4s natürli erkennen kann, W CI auch nıcht ımmer
alles aktuell betrachtet. Zum aAnderen 21Dt CS ın ıhm weder Leidenschaften noch
überhaupt eine Vielheit VO  - Strebevermögen, da{ß S1! dem, W A4s will, voll-
ständig un! Sanz zuwendet. Dıiese der intultıven Erkenntnis proportionale totale
und unwiderrufliche Willensentscheidung würde 1ın der Naturordnung, 1n welcher
der reine Ge1ist nıcht sündigen kann, seiner natürlichen Vollendung un N W all-

delbaren Glückseligkeit £ühren 19. Hınsıchtlich der übernatürlichen Gnadenordnung
ISt der Engel reılich 1n Potenz, da{fß iıhr gegenüber MIt der Möglichkeıt der Za
wendung oder Abkehr eine Wandelbarkeit besteht. Aber 'da das, W as jemandem
zukommt, ıhm gemafß der Art seıner Natur zukommt, beharren olglıch die Engel
auch hinsıchtliıch des i}bematürlichen Gutes unwandelbar in iıhrer Zuwendung der
Abkehr.

Die letzte T hese des Artikels über die Endgültigkeit der ‘éfSt€fl Ent-
scheidung des reinen (Ge1istes bedarf gleich och einer weıteren Erklä-
rung Eigentlicher Fragepunkt 1STt nämlıch ıcht eıne absolute Un-
wandelbarkeit des Erkennens un Wollens e1ım Engel die kommt
NUur Gott sondern die Tatsache, da{ß der reine Geıilst 1mM ersten

VO  —$ ıhm vollzogenen Akt seine Vollendung un se1n letztes Ziel
erreicht un diesem ebenso unwandelbar zugewandt bleibt W1€e der
‚Mensch 1m ırdischen Leben notwendig das bonum COMMUNEC ıll Diese
hinsichtlich des Endzieles bestehende. Unwagdelbarkeit Sse1INES Wol-
lens 1SE NUunSdarzulegen.

Die Ranghöhe des nıcht diskursiv-fortschreitend erkennenden reınen eıistes
bringt mit S1' da{fß se1ın naturgemäßes Ziel,; die wesentliıch iın eınem Erkennt-
nısakt bestehende natürliıche beatitudo, sotort 1M ersten Akt seiner umfassenden
Schau erreıicht. In der schauend erlangten beatitudo kommt auch das Streben des
Wıllens ZUF Erfüllung un: uhe „Alle Engel sind begründet, da{ß S1e sofort
VO Anfang ihrer Erschaffung a Hes haben, W as ihrer natürlichen Vollendung

Noch klarer als 1im COrDUS articuli, wWwOo heißt voluntas naturalıiter
est immutabılıs CIrca qUAC ad ordınem naturae pertinent, spricht Thomas die 1
der Naturordhung gegebene Unsündbarkeıt des reinen ‚eıstes in der NtWwWOrt auf
den Einwand AUS liıberum arbitrium diaboli nO  3 eSst naturalıter vertibiıle QqUall-
Lum ad naturalıa Sud; sed solum habet vertibilitatem supernaturalıum, ad

quod CU: tecerit, immutabiılıter 1n hoc peI-qUae DOLTLEST convertı vel 1b e1s Aavert1;
sondern relatiıven, autf denSCVeEeTAaLTt. Dıe Behauptung eıner WAar iıcht absoluten,

STAatus natiurae u eingeschränkten impeccabılıtas der reinen Geilister 1St sichere,
ständige Lehre des Thomas, WI1€E Courtes 1in seiner Studie e peccabilite de
l’ange chez-saınt Thomas“ (RevThom 1953, 133— 1 63) unbestreitbar dargelegt hat

169



Ludger Oeing-Hanhoff
gehört“ (De malo 1 3 3 Derartıg der „dignıtas“ ıhrer Natur theol. L,
62, VO  S Antang 1M vollkommenen Besitz ihres natürlıchen Zıeles, können die
reinen eister dieses 1e]1 weder vertehlen noch willentlich VvVon ihm abweichen, da
ihr Streben schon immer 1M erlangten 1e] erfüllt 1ST. Sie können 1n der Natur-
ordnung nıcht sündıgen, iıhr Wollen ruht unwandelbar 1mM sotort erreichten 1el

Dem lıegt folgende metaphysısche Struktur des Erkennens un Wollens als
ermöglıchende Bedingung zugrunde: Der reine Ge1ist erfaßt 1in intultıver Selbst-
erkenntnis sSeiINe Substanz, die durch das sıch unbegrenzte SS COMMMUNeEe vgl De
dıyv NO I3 un eine indıviduelle immaterielle esenheıt konstitulert 1St 11
Miıt dem allgemeınen Se1in, das als „Gleıichnis der göttlıchen Gutheit“ (De MG AI
Z „den Charakter des Guten hat“ ıbd ZU; Z 1St ıhm das bonum COIMNINUNE

offenbar, das ihm nıcht abstrakter begrifflicher Allgemeinheıit, sondern als ıden-
tisch mIit dem als konstitutiıvem Prinzıp nıcht subsistıierenden SSEe COININUNEC gegeben
1st. Dieses Gute im allzemeinen erkennt der reine Geilst unmıittelbar als Abbild
Gottes, denn das EeSSC ISt wesentlich „particıpatio De1 simılıtudo 1DS1US“ (De div.
11O] D, 2) Damıt ertaßt in diesem unbegrenzten „Spiegel“ INtUNLtIV auch OIt
als unıversales und reales Gut 1!} Ihm ne1gt siıch nach dem Durchschauen un:
Durchstreben des bloß Allgemeınen notwendig als dem ımmer schon eigentlich (Gje-
wollten Denn STEeTts ISTt das naturhafte Streben Z bonum COMMUNEe eın unvoll-
endeter Akt, da eigentlicher Gegenstand des Wollens nıcht blofß Allzgemeines
und Nıcht-Subsistierendes ISEt. Deshalb wendet sıch der Mensch wahlfrei den kon-
kreten partikulären Gütern Z die allein ıhm gegenständlich-direkt gegeben siınd,
während Gott 1Ur reflektierend und schließend, in einem eigens wollen-
den diskursiven Denkprozefßs erkennen kann Der reine €e1Ist ertaflßt ber unmittel-
bar das bonum COMMUNE als simılitudo De1 und Aamıt INtultiV, wWenn auch nıcht
unvermuittelt, Gott als zugleich allgemeınes un subsistierendes Gut und SOmMIt als
das Ziel, 1n dem sSe1In Naturstreben volle Erfüllung findet. Weıl 11U dıe Ausweıtung
des unvollendeten Naturstrebens ZU konkreten Zielwollen eine MmMIt der intultıven
Gotteserkenntnis notwendig zegebene Entfaltung ISt, wird das in der schauenden
Erkenntnis erreichte Ziel miıt derselben Notwendigkeit gyewollt, wWw1e das bonum

unwandelbar erstrebt wird. Di1e Notwendigkeit des Naturstrebens ZU

allgemeinen Gut erhält sıch 1sO 1MmM Wollen des INTtULtLV als unıversal un: eal Er-
kannten Zieles. Nur durch diese unausweıchliche und bleibende Hinwendung auf
Gott un! die mıiıt dieser Gotteserkenntnis erreıchte eigene Vollendung als auf sein
etztes 1e] 1st der Engel 1n der Naturorädnung impeccabiılıs.

Die reinen Geister sınd ber nıcht in der beschriebenen Naturordnung, sondern
miıt der Bestiımmung einem übernatürliıchen 1e1 geschaften worden: In der tak-
tischen Gnadenordnung sollen S1Ee ıhre Vollendung finden nıcht lediglich 1mMm natur-

11 Die für Thomas charakteristische Lehre Vo der Zusammensetzung jeder HC
schaltenen Substanz AaUSs SSEe und essent1a annn 1er unmöglıch dargelegt werden.
Art und Struktur dieser COmMpOSIt10, 1n der das CS SC durch die artizıpierende
Wese  eit begrenzt, indıviduiert und vervielfältigt wiırd, bleibt AST notwendıg
unverständlich, Wenn i  w} das ESSC 1M Gegensatz Thomas als „existentia“ be-
zeichnet. Vgl dazu meıne Arbeit: Ens e 11U1112 CONVertunfifur. Stellung und Gehalr
des Grundsatzes 1n der Philosophie des Thomas VO  a Aquın (BeitrGPhThM. Dl
> Müuünster 1953 VOr allem Vl Das ormale Prinzıp des Sejenden: S5C

OMMUNE.
12 Vgl De malo 1 ‘9 Deus Der SUam essenti1am est 1ıpsum CcS55e $ubsistens

Unde quidquid alıud 1b CSLT, HNECCSSC Eest quod SIt C(aNquUam partıcıpans CSSC, quod
nNnon Otest CSSC aequale el, quod est essent1ialıter 1psum ASUN Z Nec hoc potult 12DO01uUS
ın SA conditione 1gnorare: naturale enım ESt intellıgentıiae, S1VE intellectu1 SCDArato,
quod ıntelligat substantiam SUuamı $1C naturalıter cognoscebat quod SSC SUULN Tat
aAb alıquo super10r1 partıcıpatum.
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lıchen Erkennen und Wollen des Urgrundes alles Guten, sondern in einer Liebes-
gemeinschaft MIt dem onadenhaft unmittelbar schauenden Schöpfer. Nur ine
personale Zuwendung Z.U) sıch offenbarenden Gott kann S1e diesem übernatür-
lıchen 1e] führen. Damırt sınd die reinen -eiıster VOT die Entscheidung gestellt, 1n
der ihrem intuıtıven Erkennen gemäaßen Entfaltung des Naturstrebens ihre letzte
Vollendung wollen: entweder als den VO  - Gott gnadenhaft schenkenden der
al den Aaus eıgener Kraft erreichenden Besıitz des ıhnen in Schauen und Glauben
bekannten unıversalen un! realen Gutes., Wıe uch diese Sanz VO Wıllen abhängige
Entscheidung Aaustallt S1e ISt 1n jedem Fall endgültig un unwiderruflich, denn
wırd das sıch erhaltende notwendige Naturstreben „aufgehoben“ 1mM vollendeten
Wıllen ZAUE realen bonum unıversale, das entweder 1n der V1S10 beatıfica oder ın
der AUS eigener Kraft erlangten Vollendung unwandelbar als erreichtes 1el1 des
Strebens festgehalten wırd Dıiıe 1in der Ablehnung der Gnade erlangte bloß natur-
iche „Vollendung“ die natürliche Gotteserkenntnis wırd weder zerstOrt noch
vermindert (S theol L, 6 9 1) un eine Bejahung Gottes, sotern Urheber der
Natur-, nıcht der Gnadenordnung ist, bleibt bestehen vgl ıbd 63 1, De malo
16, 1St Aber tür den Geist keineswegs beglückende Ertfüllung, sondern ein Zu-
stand 1n Schuld, Mangel un quäalendem UÜbel Denn eteht 1n der übernatürlichen
Lebensordnung und bleibt deshalb seinsgemäfßs hingeordnet auf die ündhaft abge-
lehnte, 1Ur onadenhaft gyewınnende übernatürliche Vollendung 1:

Grund tür diıe Endgültigkeit der ersten Entscheidung eines reinen eistes 1St
Iso etztlich die Tatsache, da: der naturhaft ZUuU Guten überhaupt entschlossene
W ıille notwendig VO  - Gott gebunden wird, sotern intult1v als reales un: unıver-
sales Gut und damıt als das VO)] Willen immer schon Gewollte erkannt ist. Das ISt
tür die übernatürliche unmittelbare Gottesschau unbestritten die ausdrückliche Lehre
des Aquiınaten. Das Gleıiche ilt ber auch, W1e die Engellehre ze1igt, vVon der natur-
lıchen Gotteserkenntnis, sotern s1e siıch 1n eintacher Schau 1 Medium des unbe-
3:  Cn Se1ins, und nıcht ın diskursivem Denken vollzieht. Von 1er AaUS ark lrı
sıch leicht die relatıve impeccabilitas der reinen ‚eister in NALur4e und
für die Gnadenordnung ıhre Beharrung in der Ersten Entscheidung. Dazu bleibt
endlich bemerken, da{fß das der ersten Entscheidung tolgende Wollen durchaus
wahlfrei bleibt, da vielerlei autf das erreichte 1e] hingeordnet werden kann Weil
ber dıe '  n Gutheit oder Bosheıt des Willens VO  3 seınem etzten 1el abhängt,
zibt keinen Wandel VO!] Guten Z.U)| Bösen und umgekehrt mehr L

Die Fülle der mit der Engelsünde gegebenen sachlichen und historischen Pro-
bleme kann 1er nıcht aufgegriffen werden. Im Gang der Untersuchung kommt 65
1ur darauf Al da{fß 1M sündhaften Wollen, die letzte Vollendung AUSs eigener .Kraft

erreichen („non Sıne Deo 1n nNaturam OPeCTAaNLtEC, sed sS1ine Deo gratıam conferente“,
De malo 16, 3), der reine Geist nıcht aufhört, Gott seıin wollen. Er
wuürde nämlich, W 1€ weıß, „ZUu seın! aufhören, ware schlechthin VO  3 Gott unab-
hangıg“ olglich anerkennt un!: bejaht Gott, ftreıilich L1LULE als Urheber der
Natur. Da diese 1Ur teilweise Bejahung Gottes 1n der übernatürlichen Entsche1i-
dungssituation des e1stes mMIit der Ablehnung des Gottes der Gnade verbunden 1St,
kann S1Ee War nıcht VO Gegenstand des Wollens, wohl ber VOon seiner Art und
Ordnung her, Sünde se1n.

Die Endgültigkeit der ersten Entscheidung gehört VO Sentenzenkommentar
ZUrFr ständıgen Lehre des hl T homas vgl I1 ent. 7, 1, Z De Ver. 24, i Con-

D Gent. 4, 92—95; De rationıbus fidei 98 theol i 64, 20 De malo 1 9 un!
Comp. theol I7 174), ihre ZCeNAUC Begründung ber 1St uneinheitlich. Vgl dazu
gegenüber der 1er versuchten Problemlösung die Ausführungen ber das Streben
ZU' finis ultımus bei Gredt, Elementa philosophiae arıst.-thom.., Ed 11L, 1926
IT, 317 f Diese VO menschlichen ıllen her - WONNCHNCH Prinzıpien werden
der thomistischen Engellehre nıcht gerecht. Zu einseit1ig VO'  5 der Unwandel-
barkeit intuitiver Erkenntnis her 1St diese thomistische Lehre bei Premm, Kath
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Die amıt vorgelegte Freiheitslehre VO  5 De malo 16, könnte, da

CS besonders um die Freiheit des reinen (Ge1istes und seine endgültige
erste‘ Entscheidung geht, als obskure scholastische Spekulation
gesehen werden. ber dıie Engellehre 1St tüur "LThomas keineswegs eın
dialektisches Spiel. S1ıe hatınicht nur iın der Theologie ıhren unaufgeb-
baren Platz, sondern 1St. auch für die Philosophie höchst bedeutsam,
insotern der endliche ‚reine Ge1ist ein Gegenbild menschlicher, VOCI -

leıblichter Geistigkeit darstellt, VO  - dem her WIr die Art NSCI'CS

Erkennens un Wollens eindringlıcher verstehen können !S Es wırd
sich zeıgen, da{fß auch VONn der dargestellten Freiheitsstruktur des Engels
klärendes Licht auf Wesen un Voilzug menschlicher Freiheit tällt

Zunächst 1STt als philosophisch bedeutsam festzuhalten, dafß LThomas
1n unserem Artikel mıiıt der Konfrontierung der Freiheit Gottes, des
Engels un des Menschen verschiedene Graäade un Stuten ‚er Freiheit
herausstellt. Offensichtlich 1St namlıich, W 1€e 'Thomas anderswo auch
ausdrücklich erklärt, die Freiheit (sottes un der Seligen, die nıchts
BOses wollen können, „höher als in uns, die WIr sündıgen können“
theol , 62, S, 3 Ebenso zeichnet sıch die bıs ZUF Endgültigkeit

_ steigernde Ständigkeit des freien Handelns VOTLT dem echsel uniudger Oeing-Hanhoff i  Die damit vorgelegte Freiheitslehre von. De malo 16, 5 könnte, da  es besonders um die Freiheit des reinen Geistes und um seine endgültige  erste' Entscheidung geht, als ‚obskure scholastische Spekulation an-  gesehen werden. Aber die Engellehre ist für Thomas keineswegs ein  _- dialektisches Spiel. Sie hatınicht nur in der Theologie ihren unaufgeb-  ‚' baren Platz, sondern ist auch für die Philosophie höchst bedeutsam,  insofern der endliche reine Geist ein Gegenbild zu menschlicher, ver-  Jeiblichter Geistigkeit darstellt, von dem.her wir die Art unseres  — + Erkennens und Wollens eindringlicher verstehen können!®. Es wird  sich zeigen, daß auch von der dargestellten Freiheitsstruktur des Engels  klärendes Licht auf Wesen und Vollzug menschlicher Freiheit fällt.  Zunächst ist als philosophisch bedeutsam festzuhalten, daß Thomas  in unserem Artikel mit der Konfrontierung der Freiheit Gottes, des  Engels und des Menschen verschiedene Grade und Stufen der Freiheit  herausstellt.. Offensichtlich. ist nämlich, wie.Thomas anderswo auch  ausdrücklich erklärt, die Freiheit Gottes und der Seligen, die nichts  Böses wollen können, „höher als in uns, die wir sündigen können“ (S.  ‘theol. I, 62, 8, 3). Ebenso zeichnet sich die bis zur Endgültigkeit zu  _steigernde Ständigkeit des freien Handelns vor dem Wechsel und  „ Schwanken des Wollens als „vollkommener“ aus (De ver. 24, 1, 14).  Wenn diese Unterschiede Grade der Freiheit bezeichnen, ist es erforder-  „ , lich, über die übliche Kennzeichnung der Freiheit als „Herrschaft über  ' den Akt“ hinauszugehen. Denn allein von ihr her — erst recht nicht  "von der kein Mehr oder Minder zulassenden „Freiheit von Zwang“ *° —  lassen sich die genannten Unterschiede nicht verstehen. Freiheit —  und auch unsere menschliche Freiheit — ist also nicht hinreichend  — ’gekennzeichnet, wenn mäan sie nur ım Sinn der Wahlfreiheit als Selbst-  bestimmung auffaßt. An diese Wesensbestimmung der Freiheit hat  sich aber die Neuscholastik bisher fast ausschließlich. gehalten — bis  „ hin zu einer geradezu falschen Einseitigkeit!. Demgegenüber einen  ß Glaubenskunde IV, 1953, 655f. dargestellt. Thomas behauptet nämlich, wie auch  _ ein beigegebenes Zitat zeigt, gar keine‚„absolute“ Unbeweglichkeit des Willens, son-  ‚ dern nur eine immutabilitas hinsichtlich des ultimus finis., Darauf geht P. aber nicht  eın  15 Das bestätigt die Geschichte der neuzeitlichen Philosphie, in ‚ der bald dem  Menschen ‚eine nur aus eingeborenen Ideen schöpfende, d. h. engelhafte Erkenntnis  zugeschrieben (Leibniz nach.gängiger Interpretation), bald eine nicht sinnlich-hin-  nehmende Erkenntniskraft mit intellektueller Anschauung als Privileg Gottes  angesehen wurde (Kant). Ferner scheint es eine durchaus gewichtige Frage zu sein,  wieweit die. Philosophie des Deutschen Idealismus vollziehbar ist bei Anerkennung  auch nur der Möglichkeit eines reinen endlichen Geistes.  16 Jiberum arbitrium, secundum quod dicitur‘ liberum a coactione, non suscipit  magis et minus (De ver. 24, 10, 7).  7 Vgl. A.D. Sertillanges, a. a. O. 702: „Es folgt daraus, daß (in der unmittel-  baren Gottesschau) jede menschliche Freiheit verschwindet . : .“ (Auszeichnung von mir).  Das ist schon.auf Grund der bisher entwickelten Freiheitsproblematik als falsch zu  erkennen, dgnn mindestens bleibt hier die {,Freiheit von Zwangf‘ und die „Freiheit als  172iudger Oeing-Hanhoff i  Die damit vorgelegte Freiheitslehre von. De malo 16, 5 könnte, da  es besonders um die Freiheit des reinen Geistes und um seine endgültige  erste' Entscheidung geht, als ‚obskure scholastische Spekulation an-  gesehen werden. Aber die Engellehre ist für Thomas keineswegs ein  _- dialektisches Spiel. Sie hatınicht nur in der Theologie ihren unaufgeb-  ‚' baren Platz, sondern ist auch für die Philosophie höchst bedeutsam,  insofern der endliche reine Geist ein Gegenbild zu menschlicher, ver-  Jeiblichter Geistigkeit darstellt, von dem.her wir die Art unseres  — + Erkennens und Wollens eindringlicher verstehen können!®. Es wird  sich zeigen, daß auch von der dargestellten Freiheitsstruktur des Engels  klärendes Licht auf Wesen und Vollzug menschlicher Freiheit fällt.  Zunächst ist als philosophisch bedeutsam festzuhalten, daß Thomas  in unserem Artikel mit der Konfrontierung der Freiheit Gottes, des  Engels und des Menschen verschiedene Grade und Stufen der Freiheit  herausstellt.. Offensichtlich. ist nämlich, wie.Thomas anderswo auch  ausdrücklich erklärt, die Freiheit Gottes und der Seligen, die nichts  Böses wollen können, „höher als in uns, die wir sündigen können“ (S.  ‘theol. I, 62, 8, 3). Ebenso zeichnet sich die bis zur Endgültigkeit zu  _steigernde Ständigkeit des freien Handelns vor dem Wechsel und  „ Schwanken des Wollens als „vollkommener“ aus (De ver. 24, 1, 14).  Wenn diese Unterschiede Grade der Freiheit bezeichnen, ist es erforder-  „ , lich, über die übliche Kennzeichnung der Freiheit als „Herrschaft über  ' den Akt“ hinauszugehen. Denn allein von ihr her — erst recht nicht  "von der kein Mehr oder Minder zulassenden „Freiheit von Zwang“ *° —  lassen sich die genannten Unterschiede nicht verstehen. Freiheit —  und auch unsere menschliche Freiheit — ist also nicht hinreichend  — ’gekennzeichnet, wenn mäan sie nur ım Sinn der Wahlfreiheit als Selbst-  bestimmung auffaßt. An diese Wesensbestimmung der Freiheit hat  sich aber die Neuscholastik bisher fast ausschließlich. gehalten — bis  „ hin zu einer geradezu falschen Einseitigkeit!. Demgegenüber einen  ß Glaubenskunde IV, 1953, 655f. dargestellt. Thomas behauptet nämlich, wie auch  _ ein beigegebenes Zitat zeigt, gar keine‚„absolute“ Unbeweglichkeit des Willens, son-  ‚ dern nur eine immutabilitas hinsichtlich des ultimus finis., Darauf geht P. aber nicht  eın  15 Das bestätigt die Geschichte der neuzeitlichen Philosphie, in ‚ der bald dem  Menschen ‚eine nur aus eingeborenen Ideen schöpfende, d. h. engelhafte Erkenntnis  zugeschrieben (Leibniz nach.gängiger Interpretation), bald eine nicht sinnlich-hin-  nehmende Erkenntniskraft mit intellektueller Anschauung als Privileg Gottes  angesehen wurde (Kant). Ferner scheint es eine durchaus gewichtige Frage zu sein,  wieweit die. Philosophie des Deutschen Idealismus vollziehbar ist bei Anerkennung  auch nur der Möglichkeit eines reinen endlichen Geistes.  16 Jiberum arbitrium, secundum quod dicitur‘ liberum a coactione, non suscipit  magis et minus (De ver. 24, 10, 7).  7 Vgl. A.D. Sertillanges, a. a. O. 702: „Es folgt daraus, daß (in der unmittel-  baren Gottesschau) jede menschliche Freiheit verschwindet . : .“ (Auszeichnung von mir).  Das ist schon.auf Grund der bisher entwickelten Freiheitsproblematik als falsch zu  erkennen, dgnn mindestens bleibt hier die {,Freiheit von Zwangf‘ und die „Freiheit als  172Schwanken des ollens als „vollkommener“ AaUuSs (De V 24, K 14)
Wenn diese Unterschiede Grade d\€ T Freiheit bezeichnen, 1St ertorder-iudger Oeing-Hanhoff i  Die damit vorgelegte Freiheitslehre von. De malo 16, 5 könnte, da  es besonders um die Freiheit des reinen Geistes und um seine endgültige  erste' Entscheidung geht, als ‚obskure scholastische Spekulation an-  gesehen werden. Aber die Engellehre ist für Thomas keineswegs ein  _- dialektisches Spiel. Sie hatınicht nur in der Theologie ihren unaufgeb-  ‚' baren Platz, sondern ist auch für die Philosophie höchst bedeutsam,  insofern der endliche reine Geist ein Gegenbild zu menschlicher, ver-  Jeiblichter Geistigkeit darstellt, von dem.her wir die Art unseres  — + Erkennens und Wollens eindringlicher verstehen können!®. Es wird  sich zeigen, daß auch von der dargestellten Freiheitsstruktur des Engels  klärendes Licht auf Wesen und Vollzug menschlicher Freiheit fällt.  Zunächst ist als philosophisch bedeutsam festzuhalten, daß Thomas  in unserem Artikel mit der Konfrontierung der Freiheit Gottes, des  Engels und des Menschen verschiedene Grade und Stufen der Freiheit  herausstellt.. Offensichtlich. ist nämlich, wie.Thomas anderswo auch  ausdrücklich erklärt, die Freiheit Gottes und der Seligen, die nichts  Böses wollen können, „höher als in uns, die wir sündigen können“ (S.  ‘theol. I, 62, 8, 3). Ebenso zeichnet sich die bis zur Endgültigkeit zu  _steigernde Ständigkeit des freien Handelns vor dem Wechsel und  „ Schwanken des Wollens als „vollkommener“ aus (De ver. 24, 1, 14).  Wenn diese Unterschiede Grade der Freiheit bezeichnen, ist es erforder-  „ , lich, über die übliche Kennzeichnung der Freiheit als „Herrschaft über  ' den Akt“ hinauszugehen. Denn allein von ihr her — erst recht nicht  "von der kein Mehr oder Minder zulassenden „Freiheit von Zwang“ *° —  lassen sich die genannten Unterschiede nicht verstehen. Freiheit —  und auch unsere menschliche Freiheit — ist also nicht hinreichend  — ’gekennzeichnet, wenn mäan sie nur ım Sinn der Wahlfreiheit als Selbst-  bestimmung auffaßt. An diese Wesensbestimmung der Freiheit hat  sich aber die Neuscholastik bisher fast ausschließlich. gehalten — bis  „ hin zu einer geradezu falschen Einseitigkeit!. Demgegenüber einen  ß Glaubenskunde IV, 1953, 655f. dargestellt. Thomas behauptet nämlich, wie auch  _ ein beigegebenes Zitat zeigt, gar keine‚„absolute“ Unbeweglichkeit des Willens, son-  ‚ dern nur eine immutabilitas hinsichtlich des ultimus finis., Darauf geht P. aber nicht  eın  15 Das bestätigt die Geschichte der neuzeitlichen Philosphie, in ‚ der bald dem  Menschen ‚eine nur aus eingeborenen Ideen schöpfende, d. h. engelhafte Erkenntnis  zugeschrieben (Leibniz nach.gängiger Interpretation), bald eine nicht sinnlich-hin-  nehmende Erkenntniskraft mit intellektueller Anschauung als Privileg Gottes  angesehen wurde (Kant). Ferner scheint es eine durchaus gewichtige Frage zu sein,  wieweit die. Philosophie des Deutschen Idealismus vollziehbar ist bei Anerkennung  auch nur der Möglichkeit eines reinen endlichen Geistes.  16 Jiberum arbitrium, secundum quod dicitur‘ liberum a coactione, non suscipit  magis et minus (De ver. 24, 10, 7).  7 Vgl. A.D. Sertillanges, a. a. O. 702: „Es folgt daraus, daß (in der unmittel-  baren Gottesschau) jede menschliche Freiheit verschwindet . : .“ (Auszeichnung von mir).  Das ist schon.auf Grund der bisher entwickelten Freiheitsproblematik als falsch zu  erkennen, dgnn mindestens bleibt hier die {,Freiheit von Zwangf‘ und die „Freiheit als  172lich, über die übliche Kennzeichnung der Freiheit als „Herrschaft ber
en Akt“ hinauszugehen. Denn allein VO  “ ıhr her SE recht nıcht
von der eın Mehr Ode>r Minder zulassenden „Freiheit VO  3 Zwang“
lassen sıch die YeENANNTEN Unterschiede nıcht verstehen. Freiheit
un auch UNSCIC menschliche Freiheit 1St also nıcht hinreichend
gekennzeıichnet, WEeNN man S1e 11UT!T 1m Sınn der ahlfreiheit als Selbst-
bestimmung auffaßt. An diese Wesensbestimmung der Freiheit hat
sıch 1b  er die Neuscholastiık bisher fast ausschliefßlich gehalten bıs

hın eıner geradezu alschen Einseitigkeit!”, Demgegenüber einen
Glaubenskunde I 1955; 655 dargestellt. Thomas behauptet nämlich, W1e auch
eın beigegebenes Zıtat ze1gt, '  SA} keine „absolute“ Unbeweglichkeit des Wiıllens, SsO11-

dern 1Ur eine immutabilıtas hıinsıchtlich dies ultiımus finıs. Darauft geht ber nıcht
C15 Das bestätigt die Geschichte der neuzeıtlichen Philosphie, in er ala dem
Menschen eine 1U Aaus eingeborenen Ideen schöpfende, engelhafte Erkenntnis
zugeschrieben (Leibniz nach . gängıger Interpretation), bald eine ıcht sinnlich-hin-
nehmende Erkenntniskraft MIt intellektueller Anschauung als Privileg (sottes
angesehen wurde (Kant) Ferner scheint 0S eine durchaus gewichtige Frage Se1IN,
1eweılt dıe. Philosophie des Deutschen Idealismus vollziehbar 1St bei Anerkennung
uch 1Ur der Möglıchkeit eines reinen endlichen eistes.

16 Liberum arbıtrıum, secundum quod dicitur‘ liberum cOaCt1oNe, 1O  a} SUSC1pIt
magı1s m1inus (De NC 2 9 O

17 Vgl Sertillanges, vA SS olgt daraus, dafß (ın der unmıiıttel-
baren Gottesschau) jede menschliche Freiheit verschwindet (Auszeichnung VO  - mir).
Das 1St schon auf rund der bisher entwickelten Freiheitsproblematik als falsch
erkennen, dgnn miıindestens bleibt hier die ,l‚Freiheit von Zwangf‘ un die „Freiheıit als
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Da  Zar thomistischen Freiheitslehg
umfassenderen Freiheitsbegriff ‚e-ntwfcke-ln 1St abgesehen von
dem damıt mögliıchen tieferen Verständnis menschlichen Handelns

wichtiger, als sıch ohl NUr das 'Tor einer Begegnung mMIt
der Freiheitsproblematik heutiger Philosophie öffnet un VOor allem
weıl GHSE VO  a} Wen Aaus eıne posıtıve Bestimmung des W esens „christ-
lıcher Freiheit“ werden annn

Den Weg einer solchen volleren Entfaltung dies Wesens der Fre1-
eit WeIlst Thomas iın unNnserecIInNn Artikel, insofern icht nur rsprung
unVollzug, sondern MIt dem UnterschiedVO Gut und OSEe auch Ziel
un: Gegenstand des tteien ktes 1n die Erörterung einbezieht. Das
aber 1ST ach thomistischen Prinzıpien eigentlıch selbstverständlich,
enn jeder, auch der freie Akt hat seinen Grund nıcht NUur 1im Subjekt,
sondern 1St auch durch Ziel und Objekt mitkonstitmuert, die ıcht
Z berücksichtigen also eINeE Einseitigkeit ISt. Bevor aber versucht wird,
1m Rahmen der thomistischen Philosophie den geforderten volleren
Freiheitsbegriftf entwickeln, mu{fß och die theologische Bedeutung
der dargestellten Lehre VO der endgültigen Entscheidung der reinen
Geılister wen1gstens ın en Grundzügen herausgestellt werden.
CSa zunächst darın, da{fß damıt die nach der Offenbarung anzunehmende

ew1ge Verstocktheıit der verdammten eister einsicht1ig begründet werden kannn
Diese Verstocktheit 1St dadurch nıcht erklärt, da{fß den Verdammten 5 des SCc-
rechten Entzuges der Gnade jeder übernatürlich gute Akt und eıne heilsame
Bekehrung unmöglıch 1St. Denn W CII solches Sal nıcht 1m eigenen VWıllen, sondern
1n ıhm außeren Faktoren begründete Verharren in einem Zustand schon Verstockt-
heit ware, dann könnte uch den ften darum verstockt CNNCI, weıl
sich nıcht ZU Menschen entwickelt“ 18. 50 1St das eigentliche Problem der Ver-
stockung die rage, Warum die Verdammten uch keine natürlı: Zuten kte seLizen

un sıch nıcht 1m „facere, quod in est  e nach der Gnade ausstrecken. Völlıig
nehmbar, weıl Gott Z.U) unmiıttelbaren Urheber des Bösen erklärend, 1St die auf
dem Boden des Nomuinalısmus erwachsene „Lösung“, nach der OttTt selbst den Ver-
dammten Gotteshafß einflöfßst der immer dann, W CIl S1e ıne gute Handlung sefzen

möchten, seinen CONMNCUFSUS naturalıs verweıgert. uch die verbreitete Erklärung der
Verstocktheit durch den 1Nnweıs auf die behauptete moralische Unmöglichkeit,
angesichts der erkannten ewı1ıgen Verwerfung durch Gott anders als MIt Verzweift-
lung und Gotteshafß Zu reagıeren, befriedigt nıcht, enn Ve_rzweiflun% W5.1fe dann Ja

Spontaneıtät“ voll gewahrt, W1€e auch 'Thomas eXpressı1ıs verbis lehrt vgl De NI 2 9
1) De DOt 1 E Z Siewerth ISt weit entftfernt von dieser Einseitigkeıt, VOL

allem mıiıt dem Satz, da{ß „die menschliche Handlung .. nur wahrhaft frei“ (ge-
werden kann), „WEeENn S1e gut 1St (a 53} ber das wird leider nıcht

näher enttaltet un! begrün Gt.
Merchil, Zur Begriffsbestimmung der Verstocktheit, ThOschr (L9O) 283;

1m übrigen hält wI1ie heute Hartmann ur „eine evidente VWahrheıt,
daß WLr seiıner Natur nach unfähig 1St sündıgen, 1DSO auch nfähıg iSt, Sitt-
lich-gut sein  CC dafß „Gott,; der Engel, der Heılıge“ (ohne die Möglichkeit,
Böses tun) „naturnotwendig eın WAar utgearteltes, aber unterge1ist1ges Wesen
WwWare  da  &e Diese theologisch und philosop ısch unhaltbare These ZeIgt dıe
Notwendigkeıt, 1n der Wesensbestimmung der Freiheit ber den Begrii\f der Wahl-
freiheit hinauszugehen.
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NUur eine seinsgerechte Haltung, un: eın bıs AA Kampt SC alles Ott ohlgefäl-
lıge gehender Gotteshafß 1St. kaum AUS der Erkenntnis der ew1igen Verdammung al
moralısch notwendig herzuleıten, da die Verdammung Ja auch als gyerecht ertaßt
werden könnte. Deshalb erscheint die thomıistische Begründung für dıe Verstockt-
heit, nach der die geistigen Geschöpfe 1m freıen Sıch-Vollenden siıch wesensgemäfs
endgültig un: unwiderruftlich 1mM erwählten Endzıiel testlegen, als die eINZIS —-

reichende Erklärung für die theologisch vorgegebene Tatsache ewı1ger wiullentlicher
Beharrung ım Bösen. Zweifellos ISt N auch theologısch tiefer un: rıchtiger, den
näachsten Grund für die Verstockung 1n der eıgenen Natur der Verdammten
im gerechten Urteil Gottes sehen: Nıcht weıl Ott S1e aut eW1g verurteıiılt und
S1e darum WwiIissen, sınd dıe Verdammten 1n ‚notwendiıger“ Reaktion darauf VeEeI-

stockt, sondern weıl S1e in endgültiger Entscheidung 1mM B:  Osen beharren, deshalb
verdammt (GJott s1e auf eW1g. So erklärrt Thomas Sanz entschieden: „Causam
huijus obstinationıs ODOFtEL accıpere, 10  aD} gyravıtate culpae, sed condıtione
Natfurae status“ (S theol %, 6 9 Z N ımmt 1114  m} noch hinzu W 4as reilich umstrit-
ten un: nıcht thomıistıische Lehre ISt da: auch dıe SCI15US der Verdammten
als keıin LEUCS Eingreifen Gottes erforderndes Sıch- Auswirken ıhres seinswıdrıgen
Zustandes verstanden werden kann 1 annn verschwındet 5  S11  er jeder Anscheıin VO  3

göttliıcher Grausamkeit, der sıch tür eın unerleuchtetes Denken leicht mIiıt der Vor-
tellung ewı1ger Höllenstrafen verbindet.

Gewichtiger aber 1St folgendes: „Was tür die Engel dier Fall (und
allgemeın dıe Entscheidung) 1St, das ist für die Menschen der
Fods WE Thomas mıiıt Johannes Damascenus erklärt (S theol L, 64,
2 In der Tat enttällt MI1It dem ode die VO den Sınnen abhängige
diskursive Erkenntnis. Deshalb mu{ das Erkennen der anıma arata,
deren Unsterblichkeit ohne eine Tätigkeit nıcht gedacht werden kann,
notwendig INtuLtLV, ach Art e1nNes reinen (seistes Se1IN. „Sowohl
hinsıchtlich der Weiıse des Erkennens“, schreibt Thomas De A  H 24, D
vals auch hinsıchtlich der Ungeteıiltheit des Wollens wird der abge-
schıedene Geist dem Engel gleichtörmig.“ Mıt dem ode kommt der
Mensch also AUS demselben rund W1€ der Engel Z endgültigen Ent-
scheidung un unwiıderruflichen Festlegung 1m erreichten etzten Ziel
und SOmıIt auch Se1Ner Vollendung. Folglich trift das gerade A0

Problem der Verstockung Gesagte auch auft die Menschen
Da{ß der Mensch während des irdischen Lebens 1mM Erkennen und

Wollen wandelbar bleibt un ErSE M1It dem ode seine endgültige
Vollendung erreicht, 1St ıdentisch MIt der theologischen Aussage, der
'Tod beende den Pilgerstand (status v1a6). Metaphysischer Grund des
menschlichen Pılgerstandes ISt ach Thomas die ursprüngliche Ver-

Vgl Doms, Zum Problem der Höllenstrafen, ThQschr 1931, 320
Gegen die dargelegte thomistische Lehre erhebt Premm 656 den Einwand,
Sı1e stimme mMIt der Oftenbarung nıcht überein, weıl ine€e Reue der Verdammten und
tolglıch auch die Tatsache, da{fß S1Ee „Nıcht unbeweglich“ der begangenen Sünde
festhalten, iblisch bezeugt sel. Vier Seiten vorher erklärt Premm ber selbst
dieser „Reue“, daß „damıt keine Abkehr VO: der Sünde verbunden se1”, da
Iso das die Gnade erwählte 1el unbeweglich festgehalten wırd Außerdem
wird unmittelbar ach dem nıcht gerade harmlosen Vorwurf der Offenbarungs-
widrigkeit eın Thomaszitat gegeben, das achlich das Problem völlıg Öst.
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einıgung vVvon Ge1st un Leib, AaUus der sich dıe Diskursivität des Erken-
C111 un die Vielheit wandelbarer Strebevermögen ergibt *. Daher
geht der STALUS 14€ mıiıt der 1m ode sıch vollziehenden Trennung von

Leib und Seele wesensgemäfß, nıcht Jlediglıch kraft posıtıver A
ordnung (sottes Ende Wenn der Mensch 1mM ode se1ıne endgül-
tıge Vollendung erreicht un sıch unwiıderuflich restlegt, annn 1St der
'Tod nıcht NUuUr passıves Erleiden, sondern VOTLr allem auch die Tat end-
gültıiger Selbstvollendung *. Das 1St für eıne Theologie des Todes VO  3

grundlegender Bedeutung. Dazu noch folgende Hınvweise:
„Der Tod 1St natürlichy der Bedingung der Materie, ber Strafe des

Verlustes der Urstandsgnade“ theol 11—LII, 164, . 1 Zum Verständnis dieser
theologısch sicheren Lehre vermögen die bisherigen Ausführungen vielleicht ein1ges
beizutragen. Der Mensch kann nämlıch Aaus dem Stand nıe abgeschlossener Wandel-
barkeıt nıcht 1Ur durch den für ıh natürlichen Tod heraustreten bleibender
Vollendung das ware der Fall gemalß einer reinen Naturordnung sondern
auch durch 1ne gnadenhaft-übernatürliche unmittelbare Gottesschau, da auch
ıne nıcht ausdenkbare Vollendung des eistes mMIıt unwandelbarer Bindung des
Willens das unıversale höchste Gut gegeben ware. Wıe WLr AUS der Offenbarung
wIissen, hat Gott in der alleın wirklichen Gnadenordnung den Menschen tatsächlich
MIt der Bestimmung ers  en, da{fß nach eıner Prüfungszeıit durch glaubendes und
liebendes Eiıngehen auf die yöttlıche Selbstoffenbarung hne TLod seine Vollendung 1n
unmıiıttelbarer Gottesschau finden sollte, wobei auch seiın Leib in diese übernatürliche
Vollendung miteinbezogen und verklärt worden ware. ber dieses übernatür-
liche 1e]1 erreichen, dessen Erlangung die Stammeltern die ihnen tür sıch un
dıe SESAMTE Menschheit verlıehene Gnade befähigte, lehnten S1e sıch Gott aut
nd verloren dadurch tür siıch und ıhr Geschlecht MIt der Gnade die Möglichkeit,
ıhr 1e] wırklıch erreıichen. Der durch dıe Sünde als ıhre unmittelbare Stratfe
ZUSCZORECNE Verlust der Urstandsgnade hatte als notwendıge Folge den der
1U ber nıcht, W1e in der Naturordnung ware, reıin natürlıche, den mensch-
liıchen Geist Z beglückenden 1e] tührende Vollendung iSt 2 sondern der
bleibenden Hinordnung auf die übernatürliche verklärte Vollendung des ganzen
Menschen 1mM Widerspruch Z.UuU seiner Verfassung steht un: als bıtteres Geschick
un beäingstigendes Unheıl erTahren WITFr! ber WIr sınd, WwW1e Ott gleich nach dem
Sündentall verheißen hat, durch den Tod Christi erlöst VO 'Lod Adams als dem
unselıgen Ende unNnsec1I€eS in Schuld verstrickten Lebens und können wieder
wahres 1e] unmittelbarer Gottesschau und beseligender den Leib mitumfassender
Verklärung erreichen, ber 1Ur durch den Mıtvollzug des Sterbens Christi „Wenn

Mıt der Auferstehung des Leibes trıtt keineswegs wıeder der STAatus vV124e e1n,
weıl dann der Leib „eiıner präexistenten See verein1gt wırd, nach deren Bedingun-
SCH sıch richtet“ (Comp theol I 174)

21 Vgl azu un FL OM Folgenden: Rahner, Zur Theologie des Todes Synop-
S1S, He D 1949, E P Das ın endgültiger Entscheidung totale Sıch-Vollenden
des Menschen 1STt nach thomistischen Prinzıipien des näheren MIt dem „CrSTIcenN Akt 1n

separatıon1s“ gegeben, WwW1e Cajetan ausdrücklich bemerkt (Comm. 1n theol
I’ 6 $ Das bedeutet ber keineswegs, das bisherige Leben un! die 1 ode e1in-
SCNOMMENE Haltung yingen 1n diesen Akt nıcht e1n. Vielmehr ISt dieser das Sterben
abschließende Akt 1n separatı1on1s sehr VO Habitus des Menschen
bestimmt, da: IThomas in diesem Zusammenhang das Wort des Aristoteles zıitliert:
Qualis UNUSqUISQUE CeSLT, talıs finıs e1 vıdetur (> Gent. 4) 95)

— Vgl Scheeben, Natur un Gnade, Gesammelte Schriften, ed Höfer,
I 1941 VOLr allem S] mal un 46
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WIr mIit iıhm gestorben sind, werden WIr auch MIt ıhm leben“ (2 Tım 27 11) Damıt
hört der Tod War ıcht auf, als Folge der Ursünde schwer und leidvoll se1n,
ber als 'Tat etzter Selbstvollendung und endgültıger Selbstauszeugung kann NU:  -

wieder kraft der Gnade Christi ZUr Erlangung uUNSeICcsS wahren beseligenden Zieles
+uhren. Dann 1St der 'Lod krönender Abschluß des christlichen Lebens, das schon in
der „Taufe auf den Tod“ Christı die grundlegende Gleichförmigkeit ıhm erhalten
hat und das, W1e vOor allem das Geheimnis der Eucharistie Als Todesgemeinschaft
MIt dem Herrn ze1gt, der TLod als Tat letzter Selbstverwirklichung und als bejahtes
Zig1 immer schon durchwaltet. Denn, W1€ Angelus Sılesius sagt

„Wer nıcht stirbet, e stirbet,
e 3Der verdirbet, W C111 stirbet.

Freiheit ISt, W16e sıch zeıgte, mehr als Herrschaft ber den eigenen
Akt un Selbstdetermination, W1e unaufgebbar wachtig un: grund-
legend diese Bestimmungen auch se1in moOgen. SO stellte sıch bei der
Interpretation VO  e} De malo 16, die 1U  3 aufzunehmende rage nach
einer tieteren Erfassung ıhres W esens, wobel die ach thomistischen
Prinzıiıpien selbstverständliche Einbeziehung VO  3 7ıel un Gegenstand
des ollens eitend se1ın soll Unter Berücksichtigung des Zıeles,
dessen willen ach dem Grundsatz „OMNcC agıt propter nem  CC
jedes Wollen un Handeln veschieht, 1St menschliıche Freiheit Selbst-
bestimmung ZUFP Erlangung des Zieles. S1e zeıgt sich damıt auch als
notwendiıge Aufgabe, enn dem Menschen 1St- Wıe jedem endlichen
W esen se1n Zie] nıcht schon mMi1t seinem Sein gegeben, C: hat CS vielmehr
erst durch die Tätigkeit un 1in ıhr erreiıchen S theol L, 6, S Das
„beatiıtudo“ Endziel, das letzte Worumwillen“ allen Tuns,
1St ach einer ZW ar nıcht umfassenden, 1aber unaufgebbar wesentlichen
Bestimmung die „Aaußerste Vollendung eıiner geistigen Natur  c theol
l 62, 1). Wenn 19088  a „dıe natürlıche Vollendung e1ines jeden Wesens,
das in Möglichkeit exıstiert; in seiner Verwirklichung besteht“ (De
ViGTG O, SE ann bedeutet für den Menschen das Erreichen des Zieles
eın Sich-voll-Verwirklichen 1m Sınne des Pindarschen „Werde, der du
1St.  c Freiheit als Selbstbestimmung ZULE Erlangung des Zieles 1St also
des Menschen abe un Aufgabe, sıch verwirklichen und ZU-

ZCUSCH zu dem, der se1in kann und ‚einem Wesen, seiner Anlage und
Bestimmung ach se1n soll, CIn verantwortliches Sich-Verwirklichen

eigentlichem Selbstsein, wiıe mıt einem moderner Philosophie eNtT-

MMCHCH Terminus DESAYLT werden kgnn.i Selbstverständlich ıSsSt mıt

Wiederholt wurde ben mit der Unters&leidung von' Né.tur- und Gnädénord—
Nung eın natürliches und eın übernatürliches 1el des eıistes behauptet. Das 1St
gerade auch 1m Hinblick auf dıe Lehre des Thomas VO]  - der Nouvelle Theologie
bestritten worden. Darauf einzugehen ISt jer unmöglich. Vgl ZU!r Berechtigung der
gegebenen Interpretation, dıe. W as das natürliche jel des Menschen angeht, über
das explicite VO IThomas Gesagte hinausgeht: Alfaro, La gratuidad de la vis1ön
intultıva de la esenclia divına la posibilıdad del estado de naturaleza pura seguün
los teologos tomistas anterıores Cayetano; Greg. 1950 O=EI%
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diesem Sıch-Verwirklichen . nıcht eın autistischer Selbstbezug gemeınt,
da ach thomuistischer Lehre der Mensch sıch gerade annn 1n höchstem
Ma{fse verwirklicht un: vollendet, WE sich in reiner, selbstloser
Liebe dem Guten 7zuwendet S

Die unumgänglıche Mitberücksichtigung des Zieles allen Wollens
ergibt, daß Freiheit Selbstverwirklichung ISt; un ZW ar in dem dop-
pelten Sınn eines Sıch-Verwirklichens AUS un durch sıch selbst,
in Eigenbestimmung, un zugleich 1m Sınn eines Verwirklichens des
eigenen Wesens ertülltem Selbstsein. Von TEr Aaus 1St unschwer ZU

sehen, da{ß alles Wollen un Handeln ıcht eigentlich treı ISt, WECNN

nıcht aut das ‚1n der etfzten Vollendung eines geistigen Wesens“ be-
stehende und durch das W esen vorgegebene 7 ;e] hingeordnet ISt;
denn wiırd nıcht das eigene Wesen ZUr Vollendung des Selbstseins
gebracht, sondern in Verkennung oder Verwerfung des wahren W e-
sCcCHNS eın „Un- esen“ verwirklicht, Selbstentiremdung und Zer-
rissenheit eigentlıchem Selbstsein tührt? Freiheit aber 1STt
Selbstverwirklichung, nıcht Selbstzerrüttung. Das heißt 1U nıchts
anderes, als da{ß 1Ur sıttlıch-gutes Wollen un: Handeln, das als solches
und 1m Unterschied ZU schlechten 1n der rechten Ordnung wahr-
LE Zıel steht, eigentlich trei 1SEt.

Zum selben Ergebnis annn folgende Überlegung führen: Eıngangs
wurde ausgeführt, da{ß der Wille iımmer schon ZU) Guten überhaupt
un damıt seiner Vollendung, seinem Ziel un implicıite Gott
gewillt 1St Wenn iın solcher Weise ursprünglıch un eigentlich das
Gute wıll, annn 1St das Wollen des BOsen, das nıcht vollendet, sondern
zielwidrıg zerruttet, nıcht treı NCNNCN;,; enn der Wille LU 1er das,
W 4as K“ eigentlıch ıcht 111 Das aber 1St nıcht Freiheıit, WENN S$1e nach
eıner treftenden Formulierung Pıepers darın besteht, dafß jemand
das CUL, „ W as ST selber 1m Grunde und eigentliıchst wıill“ 26 Selbst-
verständlich 1ST dann, WENN siıttlich schlechtes Wollen als untfrei be-
zeıchnet wiırd, Freiheit nıcht als W.ahlfreiheit un Selbstbestimmung
SCHOMUNCH, ohne welche Sal eın humanus vorläge, sondern in
einem volleren Sınne als Wesenstreiheit“ oder „wesentliche Freiheit“,
WI1e INan mıt eınem schon gepragten Ausdruck annn E

Die wesentliche Freiheit wurde VO 7Zıiel her als Sıch-Verwirklıchen
eigentlıchem Selbstsein und als Freiheit Z ursprünglich gewoll-

ten Guten stimmt. Das bedarf hinsiıchtlich der Gegenstände des Wol-
lens och einer weıteren Entfaltung, die sıch aber unschwer erg1ibt.

Vgl Geiger, Le probleme de l’amour che7z saınt Thomas d’Aquın, Parıs
Z VOT allem 103—1195

25 Vgl Krings, Fragen und Aufgaben der Ontologıie, 1954,
26 Erkenntnis un! Freiheit: Wort un! Wahrheıit, 1954,

Krings unterscheidet, aD 105, „tormelle Wahltreiheit“ und „wesentliche
Freiheit“; Der Große Herder, 10, 430, „Wesensfreiheit“ und „Wahlfreiheit“.
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Es wurde nämlich schon xesagt, da{ß das ollen, worauft auch ımmer
C 1 einzelnen xehe, NUr annn UU und eigentlich treı 1St, NWCHIN CS in
der rechten Ordnung Zzum wahren Ziel steht. De Gegenstände des
Wollens und damıt die durch S1e artlıch gepragten einzelnen Wıiıllens-
akte mussen also auf das wahre Zıiel hingeordnet se1N, un das heißt
sS1e mussen MIt der fiechten Vernunfift, deren Sache diese Hinordnung ISt,
übereinstiımmen. Nur das vernunftgemäße Wollen und Handeln 1St
sıttlıch ZUuL, W 1e CS be1 Thomas immer wıeder heißt VWaas 1ber vemaiß
der Ordnung der Vernunft 1st, ISt auch dem Wesen des Menschen SC-
malSß, insofern G: Mensch IS (S theol 1— IL, FAl 2) Sittliıch Zzut 1St also
das Wollen und Handeln, WE 5 der Vernunft un dem eigenen
W esen vemäafs ISt, wobei diese beıiden Bestimmungen sıch nıcht AauUusS-,
sondern ergänzend einschließen Z

Wiederum ISt VO  S qer Aaus einzusehen, da{fß NULr wesensgemälses, also
sittlıch-gutes Wollen eigentlıch {rei 1St; enn wesenswıdrıges Handeln
1St zumındest implicıte Wiıderspruch ZUuUr eigenen Natur un
Wesensverneinung. Freiheit aber schließt immer un ursprünglıch
Selbstbejahung ein, lıegt also ‘Wahrha{’c 1LUF 1M wesensgemäßen Han-deln OI

Dieses Ergebnis kan als agsdrückl_iche Lehre des IThomas belegt
werden. Nach dem Kommentar ZU Johannesevangelium (8 gehört
ZUuU Wesen der Freiheit nıcht 1LULE ein Sıch-Bewegen 1ın Eigenbestim-
inungs, sondern auch eın „secundum ratıonem et secundum OPC-
ratı sittlıch-gutes Handeln. Dann 1St BOses wollen „weder
Freiheit och der Freiheit Teıil“, WENN CS auch als Zeichen der Wahl-
treiheit gelten annn (vgl De VE Z 6

Meıstens nımmt Ihomas jedoch das sıttlıch-gute Handeln nıcht in
die Wesensbestimmung der Freiheit auf Dann 1ber die re1ı-
eit ZU Boösen „Freiheit NUr iın vew1sser Hinsicht“, wobe1l das, W

simplicıiter ISt — Freıheit schlechthin LST Freiheit ZUu CGsuten
1MmM höheren Maße solches se1 als das, W C 1Ur secundum quid 1St
(IL Sent SE CXD textus). Solche un Ühnliche Formulierungen, ach
denen e1n. auf BOoses yehendes Wollen „Versagen“, „Hinderung“ und
„Schädigung“ der Freiheit ist ®9 legen 1ber ohne 7 weifel] die Konzep-
tion eiıner > Wesensfreiheit“ nahe, die eigenursprüngliches un sıttlich-

En Handeln besagt.
In dıiesem, VO den Texten her gebotenen Sınn 1St ohl die Kontroverse ZW1-

schen Lehu und Elter entscheiden, ob die Vernunft selbst oder das ViGis

nünftıge Wesen Norm des sittliıchen Handelns sel1. Vgl dazu VWıttmann, a.a.0O 283
29 Vgl I1 ‚enNt. ZI $ I; ad ratıonem lıber1 arbitrıi 110  S pertinet indeter-

mınate habeat ad bonum vel Ad malum: quia _ liberum arbıtrıum ‚per in bonum
ordıinatum S51 CUu: bonum SIT objectum voluntatıs, nec in malum tendit N1S1ı propter
alıquem defectum, qulia apprehenditur bonum;: 295 I 5’ lıberum Tbli-
trıum pCI 1iın bonum ordınatum est ideo quod impedit 1ıpsum bono,
simplif:iter impedit1ivum 1DS1US EST. et c9rruptivum.
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111

Die Interpretation von De malo 16, entfaltete VoIr allem 7wel
Gedanken: Freiheit kommt erstens 1Ur in endgültiger Festlegung des
Willens ZUT Vollendung, un 7zweıtens 1St sS$1e als wesensgemäßes
Siıch-Bestimmen auf das Ziel hin eigentlıch NUur 1im Han-
deln gyegeben. Der 7welte Gedanke erweist die notwendige Ge-
bundenheıt menschlıicher Freıiheit. Freilich bındet dıe geistige Wesen-
heıt, die die DPerson 1in ıhrem asseın begründet un (ın der Gnaden-
ordnung NUr mi1t Einschlufß der übernatürlichen Qualifikation) ihrem
Handeln das Ziel vorgibt, die Person nıcht naturhafter Realisierung

jde Zieles. IBERK 1STt NUur 1mM untergeistigen Bereich der Fall, etwa
das Wesen einer Pflanze mıt eiıner reilich VO'  - aufßen hemmenden
Notwendigkeit ıhre Entwicklung leıtet. Di1e zeIst1ge Wesenheıt 1ber
zibt der durch S1C 1m prımus konstitujlerten Person für das Han-
deln, den secundus, eiınen unendlichen Horizont fre1 9 Deshalb
mu{ sıch die Person, da S$1E ıcht durch ıhr Wesen naturhaft festgelegt
ISt; wollend un handelnd cselbst bestiımmen. Wenn die geist1ge We-
senheıt ıcht einer naturhaften Entwicklung, sondern selbstursächlicher
Eigenbestimmung das 7Zıel vorgı1bt, annn bindet 1mM Handeln nıcht
das Wesen die Person, vielmehr hat die sıch verfügende Person
1m Auslangen ach Vollendung sıch ıhr Wesen un das ıhr damıt
vorgegebene 7Ziel binden. Volle un wesentliche FEreiheit 1St lso 1im
Endliıchen unausweiıchlich gebundene Freiheıit, weıl NUur das Sıch-Bın-
den der Person das Wesen un das Sıch-Ausrichten ach ınm ZUI

Wesensvollendung un ZU eigentlichen Selbstsein führt
Das eigentlıche Selbstsein als aAußerste Vollendung einer geistigen,

eintachen un unwandelbaren Natur schließt die Potentialıtät eıiıner
Wandelbarkeit des Wollens aus ® Selbstverständlich 1St; W1€e ZU

Abschlufß dieses Gedankengangs gEesSagtL werden mudß, diıe Endgültigkeit
des ollens keine unlebendige Starrheıt, sondern die Ständigkeıt höch-
Ster, erfüllender Tätigkeit, dıie 1MmM Irdischen nıcht erlangt werdenA
ber WEeNN UuNsSsSeCETC Selbstverwirklichung sıch leibenden VWesen
Orıentlieren mu{fß un auftf die endgültige Selbstauszeugung geht, annn
mu{ß die erreichte Ständigkeit eines vernunftgemälßen Verhaltens als
höhere Stute der Freiheit gelten gegenüber eiınem schwankenden Wol-
len, das rwagungen und Überlegungen bedarf, ZULC

Entscheidung Ikommen. Wer unmıiıttelbar hne Überlegung
un formelle Wahl zuvıel erhaltenes eld zurückg1bt CS be-
halten, 1ST sıcher ın höherem Ma{fe frei als der, dem diese W.ahl ber-
legung kostet: ennn CT besitzt als bleibende Bereitschaft des Handelns

30 De Verita_te 24, 1 9 Natura spirıtualis eSst tacta quantum ad secundum CSSC
SUuum indeterminata (unbegrenzt), C omnıum P  P

31l theol 1, 6 stabılıtas sempiıterna  ” est de rati1one beatıtudinis.
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den „habıtus“ der Gerechtigkeıit, der leicht un: mühelos ständıgem
gerechtem Handeln führt Eınen solchen habıtus besitzen, den schon
Aristoteles als „de difficılı obilis“ un als „perfecti0‘ kennzeichnete,
1ST e1ne ZEW1SSE Vorstute un: Vorwegnahme der endgültigen est-
Jegung des Geistes. Freilich zibt S auch einen mehr un mehr 1m Bosen
verhärtenden habıtus. ber der Mensch bleibt in jedem Fall tür das
AUS einem habıtus hervorgehende 'Iun verantwortlıch. Immer erhält
sıch nämlıich die nıedere Stutfe der Freiheıit, WEr die Selbstursächlich-
keıt, 1 der höheren. „Wır celbst sind Ursache des ‚erworbenen‘ habı-
““  tus”, Sagt Thomas De en 24, 1, 19, „und eın ‚eingegossener‘ habıtus
(z der übernatürliche Glaube) wırd u1l5 ıcht ohne UunNnNseI«ec Zustim-
MUun$s gegeben.“ So ISt der vielgeschmähte un mißverstandene habıtus
oftensichtlich nıcht NUur durchaus vereinbar miıt personalem Lebensvoll-
ZUS, sondern bedeutet als Vorstute der endgültigen Selbstver-
wirklichung eine Steigerung der Freiheit.

Die VO  3 bloßer Wahlfreiheit abgehobene Wesensfreiheit annn a b-
schließend bestimmt werden als dem bleibenden Wesen un der Ver-
nunft gemäßes, 1in Eigenbestimmung vollzogenes Handeln oder AaUusSs

eigentlichem Selbstsein. VWıe ahe diese Bestimmung dem V  $ Thomas
ausdrücklich Gesagten bleibt, Nag nochmals folgende Stelle zeigen:
„Wenn der Mensch vernunftgemälß handelt, annn handelt (ST.; 1n Eıgen-
bewegung un! sıch selbst gemal. 1)as gehört ZUE Freiheit“ (In Ioan.
Ö, 4

Eın Rückblick auf die dargestellte Freiheitslehre des Thomas
ze1ıgt, W1€e sıch nach ıhm die Freiheit stutenweıse AUS verschiedenen
Grundelementen aufbaut. Sıe 1STt zunächst Freiheit VO  e} Zwang, ann
Freiheit als Spontaneıtät, die schon nıcht mehr als Freiheit “  „von
gekennzeichnet werden kann, sondern Freiheit “  ”zu 3 un ZW ar rel-
eıt ZUTX Eigentätigkeit kraft naturhatter Neıigung 1St S Mıt der Wahl-
freiheit als Freiheit ZUC. Selbstursächlichkeit im Urteilen, Wollen un
Handeln 1St die NUr be1 geistigen Wesen gegebene Stufe der Freiheit
erreicht. Sıe iISt ZW ar die entscheidende Mıtte 1m Auftfbau mensch-
licher Freiheıit, genugt aber 1n ıhrer Gleichgültigkeit gegenüber 7iel
und Gegenstand des Wollens noch ıcht ZULF vollen Erfassung ıhres
W esens. Unter Berücksichtigung VOTLT allem des Zieles ergab sıch ann
als Wesenstfreiheit die Freiheit AL aufgegebenen Selbstverwirklichung.
Dıie endgültige Selbstauszeugung tührt endlich Z höchsten Stute der
Freiheıt, die des erreichten Zielgs nıcht mehr als Freiheit “  S ZU

durch Kant und Nietzsche 1in der modernen Philosophie bedeutsam wurde, urchausDamıt ISt DEeSaABT, daß Thomas diese Unterscheidung 1m Freiheitsbegriff, die

kennt un: gebraucht. Ebenso unterscheidet auch gelegentlıch zwischen „Wıllens-
ber beide Unterscheidungen sindund Handlungsfreiheit“ (z De Ver: 24, Z 3 9

für ıhn nicht zentral.
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anzusprechen 1STt. Es handelt sıch die Freiheit als reinen Vollzug
eigentlichen Selbstseins. Diese Freiheit 1ST. Gott wesentlıch eıgen. Er
braucht s1e nıcht ErSt erreıchen. S1e 1St nıcht VO  e seinem e1in VCI-

schıeden, un! 1St (Sott in der Identität VO  e} Sein, Wesen und Handeln
die Freiheit selbst. An dieser göttlichen Freiheit nehmen die geistigen
Geschöpfe in der übernatürlichen Vollendung teil un erlangen Aamıt
iıhr eigentliches Selbstsein, das als 1ebender Miıtvollzug des dreifaltıgen
yöttlıchen Lebens in endgültiger Ständigkeıit un Seligkeit höchste
Vollendung ıhrer Freiheit ISt.

Von ier AUS lıeße sıch die Freiheitslehre des FExistentialismus deu-
ten Auch ach ıhm ISt Freiheit ber Wahlfreiheit hınaus Vollzug
eigentlichen Selbstseins, das bald 1mM existentiellen eZug ZUr "Iran-
szendenz (Jaspers), bald 1m entschlossenen inseın aut den 'Tod (Heı-
degger ach „Sein un ZEeit bald in der ungebundenen Wahl des
wesenlosen Selbst (Sartre gesehen wird.

berner ware CS VOon hier Aaus möglıch, das W esen der „Christlichen
Freiheit“ entfalten. Sie 1St nach der Offenbarung nNeEgatıV bestim-
1LLICHN als Freiheit on Sünde (und dem Zorn Gottes), von den dämon1-
schen Mächten, VO Gesetz und V ode W ıe schwier1g das Ver-
ständniıs auch dieser Bestimmungen schon se1in mag enn WIr stehen
1ın eLWA noch dem Gesetz, bleiben dem ode vertallen un siınd
nıe völlıg frei von Sünde darüber hinaus 1St cQristliche Freiheit
POSItLV verstehen als MIt der Gnade gegebene Freiheit ZU Erlan-
SCH der beseligenden Gottesgemeinschaft. ber al das annn im Rah-
189148l dieser Studıie Zur thomıistischen Freiheitslehre ıcht weıter verfolgt
werden.

Wenn diese Ausführungen haben zeıgen können, daß die thomıistı-
sche Freiheitsproblematik sıch nıcht 1n der Wesenserhellung der Wahl-
treiheit erschöpft, 1St ihr Ziel erreicht. Dann aber 1St auch deutlich

und das 1St. für die Wiedererschlielßung scholastischer Philosophie
höchstbedeutsam — .dafß IN tieferes Erfassen der thomistischen Philo-
sophie möglıch wırd, WENN INnan S1e ıcht AaUusSs dem theologischen Zu-
sammenhang JÖst, in em S1e om Ursprung her steht un in dem S1E
gleichsam ıhren natürlıchen Ort hat In diesem inn hat Gilson
als Bedingung für eın besseres Verständnis scholastischer Philosophie
dıie Forderung aufgestellt: „Retour - 1a theologie!“

Les recherches historico-critiques ET >avenir de 1a scolastıque: Ant. 2 9 19E?1‚ 48
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